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Liebe Vertriebspartner, 
diesen Bedingungsvergleich haben wir erstellt, um Ihnen einen besseren Überblick über die Marktsituation zu geben und damit Ihre Arbeit zu erleichtern. Wir haben versucht,  
alle wichtigen Leistungsmerkmale möglichst objektiv darzustellen. Dabei können wir natürlich keine Gewähr für Vollständigkeit und Aktualität übernehmen und redaktionelle  
Versehen trotz aller Sorgfalt nicht vollständig ausschließen. 
 
Liebe Mitbewerber, 
falls Sie in unserem Vergleich unvollständige oder unrichtige Angaben zu Ihrem Angebot feststellen, unterrichten Sie uns bitte, damit wir dies ggf. sofort korrigieren können. 
 
 
Systematik des Mitbewerbervergleiches 
 
Benchmark des Vergleiches sind die vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) herausgegebenen Musterbedingungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung AHB 2012, Stand April 2012 
(nachstehend "Muster-AHB"), und die Muster-Bedingungsstruktur IX (Privathaftpflicht), Stand 13.04.2011 (nachstehend „Muster-BBR“).In der linken Spalte sind Kriterien angegeben, die sich aus den Muster-AHB und 
Muster-BBR sowie den verglichenen Bedingungswerken ergeben. Die Kriterien sind so gewählt, dass die Bedingungsunterschiede möglichst exakt herausgearbeitet werden. 
 
In den Vergleich einbezogen wurden die nach unserer Kenntnis leistungsstärksten Bedingungswerke der aus Maklersicht wichtigsten Anbieter von Privathaftpflichtversicherungsprodukten gemäß den Anfang 2012 
veröffentlichten Ergebnissen der Befragung von rund 1.000 teilnehmenden Personen der experten-netzwerk GmbH (experten Voting STATUS QUO). Die Bedingungen wurden unseren XL- und XXL-Bedingungen 
gegenüber gestellt. Untersucht wurden neben den Regelungen der Muster-AHB und Muster-BBR alle in den verglichenen Bedingungswerken für die Familien-Privathaftpflichtversicherung im jeweils umfassendsten  
Paket enthaltenen Erweiterungen und alle sonstigen Abweichungen von den Muster-AHB und Muster-BBR. 
 
Nicht einbezogen wurden Single-, Senioren- und sonstige Spezialprodukte sowie nur auf Antrag und/oder gegen Zuschlag einzeln zu vereinbarende Erweiterungen. 
 
Grün unterlegt sind diejenigen Angaben und Werte, die sich in Bezug auf das in der linken Spalte angegebene Kriterium als die für den Kunden vorteilhafteste Lösung aller verglichenen Bedingungen darstellen  
("beste Lösung"). Ein Haken mit grüner Unterlegung bedeutet, dass das in der linken Spalte angegebene Kriterium voll erfüllt ist. Auch eine den Muster-AHB bzw. Muster-BBR entsprechende Regelung führt zu  
einem grün unterlegten Haken, falls in anderen Bedingungswerken nur einschränkende Regelungen zu finden sind und die Musterbedingungs-Regelung insofern die beste Lösung darstellt. 
 
Weiß sind dagegen alle Felder, die nicht die beste Regelung darstellen. Ein leeres weißes Feld bedeutet, dass das Bedingungswerk an dieser Stelle weder positiv noch negativ von den Muster-AHB bzw. Muster-BBR 
abweicht. Dabei sind in reinen Zahlenvergleichen der besseren Übersichtlichkeit halber auch Werte eingetragen, die den in der linken Spalte angegebenen Werten der Muster-AHB bzw. Muster-BBR entsprechen. 
 
Rot umrahmt und in roter Schrift wiedergegeben sind alle Regelungen, die zum Nachteil des Versicherungsnehmers von den Regelungen der Muster-AHB bzw. Muster-BBR abweichen und daher für den Vermittler ein 
potenzielles Beratungshaftungsrisiko darstellen ("Einschränkungen"). 
 
Inhaltliche Aussage: Da die gewählte tabellarische Form des Bedingungsvergleiches keine vollständige Wiedergabe der Bedingungsregelungen zulässt, kann und soll der Vergleich nur Hinweise dafür liefern, sich die 
betreffenden Bedingungen an dieser Stelle genauer anzuschauen. Die Reihenfolge der Produkte ergibt sich aus der auf Seite 3 zusammengefassten Anzahl der besten Lösungen abzüglich der Einschränkungen 
(aufsteigend von links nach rechts; bei gleichem Ergebnis gibt die geringere Zahl an Einschränkungen den Ausschlag). Die Summierung der besten Lösungen und Einschränkungen dient lediglich als Anhaltspunkt für  
das Leistungsvermögen der einzelnen Bedingungswerke. Ein genaueres Bild könnte möglicherweise durch eine Gewichtung der einzelnen Kriterien erreicht werden. Als selbst in den Vergleich einbezogener Versicherer 
haben wir jedoch auf eine Gewichtung der Kriterien insbesondere auch aus wettbewerbsrechtlichen Gründen bewusst verzichtet. Unabhängig davon hängt eine solche Gewichtung vor allem vom jeweiligen Betrachter  
und dessen subjektiven Präferenzen ab. 
 
Hinweis 
 
Der hier zur Verfügung gestellte Mitbewerbervergleich ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht verändert werden. Die Nutzung ist nur zum Zweck der eigenen Informationserlangung erlaubt. Eine Weitergabe an  
Dritte, auch an Versicherungsnehmer, ist nicht zulässig. Jede Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Mitbewerbervergleiches ist ohne Einwilligung der InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group untersagt.  
Jede Verletzungshandlung wird zivil- und strafrechtlich verfolgt. Alle Rechte bleiben vorbehalten. 
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Anbieter: Alte 
Leipziger MV

Volks-
wohl-
bund

HDI-
Gerling NV degenia Domcura, 

Nordvers Helvetia VHV Gothaer HKD Janitos Konzept & 
Marketing AXA Inter-

Risk 
Inter-
Risk 

Produktname: XXL Optimal Komfort-
Plus

Familie, 
Rundum 
Sorglos

Premium optimum Top-Schutz 
(Maximum)

Komfort-
Schutz, 

Plus

Klassik 
Garant 

Exklusiv
TopPlus

VARIO 
Komfort 
PLUS

Best 
Selection

allsafe 
select Z2

BOXplus 
Extra XL XXL

Ausgabe: Jan 11 Sep 09 Okt 09 Jan 11 Jul 12 Mai 11 Jul 11 Jul 12 Okt 11 Jul 10 Jan 12 Apr 10 Nov 11 Mai 09 Jul 12 Jul 12

Anzahl beste Lösungen
Deckungssummen (ab Zeile 1) 2 2 0 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Auslandsschäden (ab Zeile 5) 7 3 6 8 10 7 8 10 11 6 11 10 11 13 12 15

Mitversicherte Personen (ab Zeile 22) 9 15 5 12 22 12 16 19 19 12 17 23 20 15 17 31

Gegenseitige Ansprüche (ab Zeile 58) 1 1 3 3 1 1 3 3 1 6 1 1 2 4 8 9

Beruf und sonstige Tätigkeiten (ab Zeile 67) 6 16 10 16 18 17 21 20 23 33 23 25 41 21 33 46

Internetnutzung/Datenaustausch (ab Zeile 118) 4 4 2 9 5 5 5 4 4 4 9 5 10 13 9 13

Fahrzeuge (ab Zeile 131) 13 10 12 9 10 15 17 12 14 16 15 18 18 15 17 26

Tiere (ab Zeile 162) 2 4 4 2 4 2 5 5 4 7 4 4 4 7 5 8

Immobilien (ab Zeile 173) 5 14 7 6 8 6 10 12 18 19 12 11 17 17 13 27

Bauherr (ab Zeile 202) 4 1 2 2 1 4 0 0 1 3 4 3 0 6 6 9

Gewässer- und Umweltschäden (ab Zeile 214) 10 9 11 11 4 12 15 12 11 16 11 10 14 8 18 20

Mietsachschäden (ab Zeile 236) 6 3 6 10 10 8 4 7 5 9 5 5 11 13 5 13

Schlüsselverlust (ab Zeile 253) 1 3 0 0 7 0 5 5 5 3 4 5 4 10 6 12

Fehlende Haftungsgrundlage (ab Zeile 268) 0 1 1 2 2 1 3 5 4 4 3 6 2 5 3 5

Vermögensschäden, AHB-Auschlüsse (ab Zeile 276) 6 6 5 10 8 5 8 6 6 8 14 11 21 31 26 29

Ausfalldeckung inkl. Rechtsschutz (ab Zeile 311) 6 8 21 9 12 22 17 21 21 10 27 27 15 20 16 31

Sonstiges, Ratings (ab Zeile 342) 5 3 4 6 7 5 3 7 7 4 8 6 8 3 10 18

Gesamtzahl beste Lösungen 87 103 99 118 131 123 142 150 156 162 170 173 201 204 207 315

Anzahl Einschränkungen 14 19 15 30 26 18 11 8 9 12 14 14 19 16 0 0

beste Lösungen abzüglich Einschränkungen 73 84 84 88 105 105 131 142 147 150 156 159 182 188 207 315

Benchmark dieses Privathaftpflicht-Bedingungsvergleiches sind die Muster-AHB 2012 und Muster-BBR des GDV / unterlegt = beste Lösung / umrahmt = Einschränkung
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Anbieter: Alte 
Leipziger MV

Volks-
wohl-
bund

HDI-
Gerling NV degenia Domcura, 

Nordvers Helvetia VHV Gothaer HKD Janitos Konzept & 
Marketing AXA Inter-

Risk 
Inter-
Risk 

Produktname: XXL Optimal Komfort-
Plus

Familie, 
Rundum 
Sorglos

Premium optimum Top-Schutz 
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Komfort-
Schutz, 

Plus

Klassik 
Garant 

Exklusiv
TopPlus

VARIO 
Komfort 
PLUS

Best 
Selection

allsafe 
select Z2

BOXplus 
Extra XL XXL

Ausgabe: Jan 11 Sep 09 Okt 09 Jan 11 Jul 12 Mai 11 Jul 11 Jul 12 Okt 11 Jul 10 Jan 12 Apr 10 Nov 11 Mai 09 Jul 12 Jul 12

Benchmark dieses Privathaftpflicht-Bedingungsvergleiches sind die Muster-AHB 2012 und Muster-BBR des GDV / unterlegt = beste Lösung / umrahmt = Einschränkung

Deckungssumme für Personen- und Sachschäden

1 Maximal versicherbare pauschale Deckungssumme für 
Personen- und Sachschäden 11 Mio. € 10 Mio. € 15 Mio. € 50 Mio. € 15 Mio. 15 Mio. € 15 Mio. € 50 Mio. € 50 Mio. € 20 Mio. € 50 Mio. € 20 Mio. € 15 Mio. € 10 Mio. € 50 Mio. € 50 Mio. € 1

2 Die Deckungssumme für Personenschäden ist nicht pro 
Einzelperson begrenzt   10 Mio. €     15 Mio. € 8 Mio. € 

10 Mio. €,
s.a. Zeile 

358
   15 Mio. € 15 Mio. € 2

3 Die Jahres-Höchstentschädigung ist entgegen den Muster-
AHB nicht auf ein x-faches der Deckungssummen maximiert 2-fach 2-fach 2-fach 2-fach 2-fach 2-fach 2-fach 2-fach  4-fach       3

4
Im Rahmen der Vorsorgeversicherung sind Personen- und 

Sachschäden entgegen den Muster-AHB bis zur vollen 
pauschalen Deckungssumme mitversichert

  10 Mio. €   11 Mio. €  
10 Mio. €
/ 8 Mio. €

Einzelpers.


10 Mio. €,
s.a. Zeile 

358
     4

Auslandsschäden

5 Auslandsaufenthalte innerhalb Europas sind ohne zeitliche 
Begrenzung mitversichert (Muster-BBR maximal 1 Jahr) 

EU, EFTA
/ max.

10 Jahre
EU, EFTA    EU, EFTA          5

6 Die Erweiterung gemäß Zeile 5 gilt auch für Schäden 
außerhalb Europas (Muster-BBR maximal 1 Jahr)

max.
3 Jahre

max.
5 Jahre

max.
5 Jahre

max.
5 Jahre

max.
5 Jahre  max.

5 Jahre  max.
5 Jahre

max.
5 Jahre

max.
5 Jahre

max.
5 Jahre

max.
5 Jahre  max.

3 Jahre  6

7
Der Schutz bei Auslandsaufenthalten ist entsprechend den 

Muster-BBR nicht an Wohnsitz und Bankverbindung in 
Deutschland gebunden

Wohnsitz
in D

Abbuchg.
von Kon-

to in D

Abbuchg.
von Kon-

to in D
 

Wohnsitz
und Bank-
verb.in D

 Wohnsitz
in D         7

8 Verfahrenskosten werden nach den Muster-AHB und Muster-
BBR auch über die Deckungssumme hinaus gezahlt 

nicht in
USA,

Kanada


nicht in
USA,

Kanada
    

nicht in
USA,

Kanada
  

nicht in
USA,

Kanada
  8

9
Entsprechend den Muster-BBR ist kein Ausschluss von 

Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter 
(punitive/exemplary damages) vorgesehen


Ausschl.
für USA,
Kanada

     Aus-
schluss  Aus-

schluss       9

10
Bei Zahlungen außerhalb des Euro-Raumes werden die bei 
der Währungsumrechnung entstehenden Risiken nicht auf 

den VN abgewälzt
  10

11 Versicherungsschutz besteht in Erweiterung der Muster-BBR 
auch für Immobilienbesitz im Ausland EU, EFTA EU, EFTA EU, EFTA  Europa EU, EFTA EU, EFTA Europa

Europa,
Kanaren,

Mittelmeer
Europa Europa Europa Europa,

Kanaren  Europa Europa 11

12
Schäden durch elektronischen Datenaustausch und 

Internetnutzung (ab Zeile 118) sind auch versichert, wenn sie 
außerhalb Europas geltend gemacht werden

   5 Mio. € 
nur Perso-
nen-/Sach-
schäden

   12

13
Mitversichert sind entsprechend den Muster-BBR 

Umweltschäden (ab Zeile 227) im Geltungsbereich der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie

             nein   13

14
Die Ausfalldeckung (ab Zeile 311) gilt entsprechend den 

Muster-BBR für Schadenereignisse, die in EU- oder EFTA-
Staaten (CH, N, FL, IS) eintreten

außerhalb
D zeitlich
befristet

Deutsch-
land    EU, CH,

N           14

15
In Erweiterung der Muster-BBR gilt die Ausfalldeckung auch 

für Schadenereignisse, die in den europäischen Zwergstaaten 
(AND, MC, RSM, V) eintreten

bei max.
2 Jahren

Aufenthalt
         15

16
Die Ausfalldeckung gilt entsprechend den Muster-BBR für 

Schäden, die in EU- oder EFTA-Staaten (CH, N, FL, IS) 
gerichtlich geltend gemacht werden

 Deutsch-
land  EU, CH,

FL, N
EU, CH,

N
EU, CH,

N    EU, CH,
FL, N  EU, CH,

FL, N     16
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Anbieter: Alte 
Leipziger MV

Volks-
wohl-
bund

HDI-
Gerling NV degenia Domcura, 
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Risk 
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Klassik 
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Exklusiv
TopPlus

VARIO 
Komfort 
PLUS
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Selection

allsafe 
select Z2

BOXplus 
Extra XL XXL
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Benchmark dieses Privathaftpflicht-Bedingungsvergleiches sind die Muster-AHB 2012 und Muster-BBR des GDV / unterlegt = beste Lösung / umrahmt = Einschränkung

17
In Erweiterung der Muster-BBR gilt die Ausfalldeckung auch 
für in den europäischen Zwergstaaten (AND, MC, RSM, V) 

gerichtlich geltend gemachte Schäden
     17

18 Die Ausfalldeckung gilt unabhängig vom Ort des 
Schadeneintritts und der Geltendmachung  18

19
Die Ausfalldeckung ist entsprechend den Muster-BBR nicht 

daran gebunden, dass der Schädiger seinen Wohnsitz in 
bestimmten Ländern hat

            Europa    19

20
Der Rechtsschutz zur Ausfalldeckung (ab Zeile 327) ist nicht 

daran gebunden, dass der Schädiger seinen ständigen 
Wohnsitz in bestimmten Ländern hat

kein
Rechts-
schutz

kein
Rechts-
schutz

EU, EFTA
kein

Rechts-
schutz

kein
Rechts-
schutz

  
Europa,
Kanaren,

Mittelmeer

kein
Rechts-
schutz

 
kein

Rechts-
schutz


kein

Rechts-
schutz

 20

21 Die Kautiosstellung (Zeile 343) gilt im Ausland ohne 
geografische Begrenzung Europa  EU, EFTA Europa  Europa Europa   Europa   Europa    21

Mitversicherung Partner und Kinder

22 Der in eheähnlicher Gemeinschaft lebende Partner ist 
automatisch mitversichert (Muster-BBR nur auf Antrag)               22

23
Unverheiratete Kinder sind grundsätzlich bis zur Vollendung 

des 30. Lebensjahres mitversichert (Muster-BBR bis 
Vollendung 18. Lebensjahr) 


VN-Kinder

bis 27.
Lebensj.

23

24
Unverheiratete Kinder des VN sind in Erweiterung der Muster-

BBR ohne Altersgrenze mitversichert, solange sie im 
Haushalt des VN oder Ehegatten leben

nur im
VN-

Haushalt


nur im
VN-

Haushalt
 

nur im
VN-

Haushalt

nur im
VN-

Haushalt
  24

25
Die Erweiterung nach Zeile 24 gilt auch für unverheiratete 

Kinder des Partners (Zeile 22), solange sie im Haushalt des 
VN leben

    
bis 27.

Lebens-
jahr

   25

26
Kinder mit geistiger Behinderung sind entsprechend den 

Muster-BBR mitversichert, solange sie im Haushalt des VN 
oder Ehegatten leben

  
nur im

VN-
Haushalt

   
nur im

VN-
Haushalt

  
nur im

VN-
Haushalt

nur im
VN-

Haushalt
  26

27
In Erweiterung der Muster-BBR gilt Zeile 26 auch für Kinder 

mit psychischer Erkrankung oder seelischer oder körperlicher 
Behinderung

nur bei
körperl.
Behind.

nur im
VN-

Haushalt


nur bei
körperl.
Behind.


nur im
VN-

Haushalt

nur bei
körperl.
Behind.

 
nur im
VN-

Haushalt

nur im
VN-

Haushalt
  27

28
Falls der VN oder Ehegatte zum Betreuer bestellt wurde, gilt 

der Schutz nach Zeile 26 und 27 auch, wenn das Kind nicht in 
deren Haushalt lebt


nur in

Pflegeein-
richtung


bis 30.

Lebens-
jahr

VN-Kinder
bis 27.

Lebensj.

nur in
Pflegeein-
richtung

 28

29
Die Erweiterung nach Zeile 25 und 26 gilt unabhängig von der 
Bestellung eines Betreuers, der häuslichen Gemeinschaft und 

dem Alter des Kindes


nur in
Pflegeein-
richtung


nur in

Pflegeein-
richtung

29

30
Mitversichert sind in Erweiterung der Muster-BBR 

pflegebedürftige Kinder unabhängig von der Bestellung eines 
Betreuers und dem Alter des Kindes

nur im
VN-

Haushalt

nur im
VN-

Haushalt

nur im
VN-

Haushalt

nur im
VN-

Haushalt

nur im
VN-

Haushalt

im elterl.
Haushalt/

Pflegeeinr.

nur im
VN-

Haushalt

nur im
elterlichen
Haushalt

nur im
elterlichen
Haushalt

nur im
VN-

Haushalt

im VN-
Haushalt/

Pflegeeinr.

nur im
elterlichen
Haushalt

 30

31
Unverheiratete volljährige Kinder sind entsprechend den 

Muster-BBR während des freiwilligen sozialen Jahres 
versichert

                31

32
In Erweiterung der Muster-BBR sind unverheiratete 

volljährige Kinder auch während des freiwilligen ökologischen 
Jahres versichert

             32

33 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
zwischen Bachelor und Master eine Lehre absolviert wird        33
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34
Mitversichert ist in Erweiterung der Muster-BBR, wenn im 

Anschluss an die berufliche Erstausbildung weitere 
Berufsausbildungen stattfinden

Zweitaus-
bildung

bis 25. Lj.

Zweitaus-
bildung

bis 27. Lj.

Zweit-
ausbil-
dung

bis 30.
Lebens-

jahr

VN-Kinder
bis 27.

Lebensj.
   34

35
Unverheiratete volljährige Kinder sind in Erweiterung der 

Muster-BBR während der Wartezeit auf einen Ausbildungs- 
oder Studienplatz versichert

 max.
1 Jahr

max.
1 Jahr

max.
1 Jahr

max.
1 Jahr  max.

1 Jahr  max.
1 Jahr    max.

3 Monate   35

36
Unverheiratete volljährige Kinder behalten in Erweiterung der 
Muster-BBR bei Arbeitslosigkeit nach Ausbildungsende noch 

ein Jahr Versicherungsschutz
  siehe

Zeile 44   
bis 35.

Lebens-
jahr

siehe
Zeile 44   

bis 30.
Lebens-

jahr
 max.

3 Monate

siehe
Zeile 43
und 44

 36

37
In Erweiterung der Muster-BBR sind verheiratete 

minderjährige Kinder mitversichert, solange sie im Haushalt 
des VN oder Ehegatten leben

    
nur im
VN-

Haushalt
 37

38 Die Erweiterung gemäß Zeile 37 gilt auch, wenn sie nicht im 
elterlichen Haushalt leben      38

39 Die Erweiterung gemäß Zeile 37 gilt auch für verheiratete 
volljährige Kinder im Haushalt des VN oder Ehegatten

nur im
VN-

Haushalt
 39

40
Entfallen die Mitversicherungs-Voraussetzungen, weil die Ehe 

geschieden wurde, besteht in Erweiterung der Muster-BBR 
Nachversicherungsschutz

              40

41 Der Nachversicherungsschutz gemäß Zeile 40 gilt auch bei 
Beedigung der häuslichen Gemeinschaft     

nur für
eheänl.
Partner

      41

42
Der Nachversicherungsschutz gemäß Zeile 40 gilt auch, 

wenn Kinder volljährig wurden, geheiratet haben oder ihre 
Ausbildung beendet haben


nicht bei

Volljährig-
keit


nicht bei

Volljährig-
keit

   
nicht bei

Volljährig-
keit

nicht bei
Volljährig-

keit
 

nicht bei
Volljährig-

keit

nur bei
Ausbild.-

ende
  42

43 Der Nachversicherungsschutz gemäß Zeile 40 bis 42 gilt bis 
zur nächsten Hauptfälligkeit 

nur bis
Beitrags-
fälligkeit

    max.
6 Monate

nur bis
Beitrags-
fälligkeit

    43

44 Der Nachversicherungsschutz gemäß Zeile 40 bis 42 gilt 
unabhängig von der Hauptfälligkeit immer für ein volles Jahr

mind. 6
Monate

mind. 6
Monate

6
Monate

mind. 6
Monate  mind. 6

Monate
6

Monate
6

Monate
mind. 6
Monate

mind. 6
Monate

mind. 6
Monate  3

Monate
mind. 6
Monate  44

45
Falls der VN verstirbt, bleiben Versicherte unabhängig von 

der Zahlung des nächsten Beitrags 1 Jahr versichert (Muster-
BBR nur bis zur nächsten Beitragsfälligkeit)

siehe
Zeile 43
und 44


siehe

Zeile 43
und 44

max. 6
Monate

siehe
Zeile 43
und 44


Vertrag
endet
sofort

siehe
Zeile 43
und 44

 45

Sonstige mitversicherte Personen

46 Enkel sind in Erweiterung der Muster-BBR mitversichert, 
sofern diese in häuslicher Gemeinschaft mit dem VN leben  

falls mitv.
Kind auf-
sichtspfl.

 
falls mitv.
Kind auf-
sichtspfl.

      46

47
Die Erweiterung gemäß Zeile 46 gilt auch für nicht in 
Gemeinschaft mit dem VN lebende Enkel, wenn ein 

mitversichertes Kind die elterliche Aufsichtspflicht hat


nur in
Pflegeein-
richtung

 47

48 In Erweiterung der Muster-BBR sind in häuslicher 
Gemeinschaft mit dem VN lebende Eltern mitversichert

sofern
allein-

stehend


schwer
krank/ge-
brechllich

sofern
allein-

stehend

sofern
allein-

stehend
     

sofern
allein-

stehend
 

sofern
allein-

stehend
 48

49 In Erweiterung der Muster-BBR sind in häuslicher 
Gemeinschaft mit dem VN lebende Großeltern mitversichert

sofern 
pflegebe-

dürftig


sofern
allein-

stehend

sofern
allein-

stehend

sofern 
pflegebe-

dürftig
  

sofern 
pflegebe-

dürftig


sofern
allein-

stehend
 

sofern
allein-

stehend
 49

50 Die Erweiterung gemäß Zeile 48 und 49 gilt auch, wenn diese 
in einer Pflegeeinrichtung leben         nur Eltern  50
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51 Die Erweiterung gemäß Zeile 48 und 49 gilt auch, wenn diese 
in einer sonstigen Alteneinrichtung leben     51

52
In Erweiterung der Muster-BBR sind auch sonstige in 

häuslicher Gemeinschaft mit dem VN lebende Personen 
mitversichert

pflegebe-
dürftiger
Angeh.

unverh.
Ange-
hörige

unverh.
alleinsteh.
Verwandte

pflegebe-
dürftiger
Angeh.

pflegebe-
dürftige

Personen


pflegebe-
dürftige

Personen

unver-
heiratete

unver-
heiratete

pflegebe-
dürftige
Angeh.


alleinsteh.

Ver-
wandter

unver-
heiratete 52

53 Mitversichert sind in Erweiterung der Muster-BBR auch 
minderjährige Übernachtungsgäste (z.B. Enkel auf Besuch)      Enkel in

Obhut      53

54
Mitversichert sind in Erweiterung der Muster-BBR auch 

vorübergehend in den Haushalt eingegliederte Personen (z.B. 
Au-pairs, Austauschschüler)

     
Au-Pair,
Aust.-

schüler
  

nur falls
polizeilich
gemeldet

    54

55
Pfleger, die aus Arbeitsvertrag oder Gefälligkeit im Haushalt 

lebenden Pflegebedürftigen helfen, sind für dabei Dritten 
zugefügte Schäden versichert

     55

56
Den Versicherten in Notfällen freiwillig zu Hilfe kommende 
Personen sind in Erweiterung der Muster-BBR für Dritten 

zugefügte Schäden versichert
           56

57
Dem Helfer aufgrund der freiwilligen Hilfeleistung entstandene 

Kosten werden in Erweiterung der Muster-BBR ebenfalls 
ersetzt

         57

Gegenseitige Ansprüche

58
Entsprechend den Muster-AHB sind Ansprüche im Haushalt 

lebender Personen gegen den VN gedeckt, sofern es sich 
nicht um dessen Angehörige handelt

siehe
Zeile 63

Ausschl. 
aller 

Mitvers.
 

Ausschl. 
aller 

Mitvers.

siehe
Zeile 63  

Ausschl. 
aller 

Mitvers.


nur aus 
Personen-
schäden

Ausschl. 
aller 

Mitvers.

Ausschl. 
aller 

Mitvers.

nur aus 
Personen-
schäden

  58

59
Angehörige sind entsprechend den Muster-AHB auf 

Ehegatten, (Schwieger-, Stief-, Adoptiv-, Pflege-) Eltern und 
Kinder sowie Enkel, Großeltern und Geschwister eingegrenzt

            nicht 
definiert    59

60
Entgegen den Muster-AHB sind Ansprüche gegen 

mitversicherte Angehörige gedeckt, wenn der geschädigte 
Mitversicherte kein Angehöriger ist (z.B. Au-Pair)


nur aus 

Personen-
schäden

nur aus 
Personen-
schäden

  60

61
Entgegen den Muster-AHB sind Ansprüche im Haushalt 
lebender Angehöriger gedeckt, wenn diese nicht zu den 

mitversicherten Personen zählen (z.B. eigene PHV)

Ausschluss 
VN-Ange-

hörige
   61

62
Entgegen den Muster-AHB sind gegen den VN erhobene 

Regressansprüche wegen Schädigung der mitversicherten 
oder im Haushalt lebenden VN-Angehörigen gedeckt

nur aus 
Personen-
schäden

nur aus 
Personen-
schäden

nur der 
mitver-

sicherten

nur aus 
Personen-
schäden

nur aus 
Personen-
schäden


nur aus 

Personen-
schäden

  62

63
Der Muster-BBR-Ausschluss von Ansprüchen des 

mitversicherten Lebensgefährten und seiner Kinder ist nicht 
auf dessen mitversicherte Angehörige erweitert

Aus-
schluss 
Angeh.

siehe
Zeile 58   siehe

Zeile 58

Aus-
schluss 
Angeh.

  siehe
Zeile 58

Aus-
schluss 
Eltern

siehe
Zeile 58

siehe
Zeile 58

siehe
Zeile 58

siehe
Zeile 58   63

64
Der Muster-BBR-Ausschluss nach Zeile 63 gilt nur für 

unmittelbare und nicht für mittelbare Ansprüche 
(Regressansprüche)

nur Regr. 
aus Pers.-
schäden

nur Regr. 
aus Pers.-
schäden

nur Regr. 
aus Pers.-
schäden

nur Regr. 
aus Pers.-
schäden

nur Regr. 
aus Pers.-
schäden

nur Regr. 
aus Pers.-
schäden

nur Regr. 
aus Pers.-
schäden

nur Regr. 
aus Pers.-
schäden

nur Regr. 
aus Pers.-
schäden


nur Regr. 
aus Pers.-
schäden

nur Regr. 
aus Pers.-
schäden


nur Regr. 
aus Pers.-
schäden

  64

65
Gemäß Muster-AHB/-BBR ist keine Begrenzung auf 

Regressansprüche von Sozialversicherungs-/-hilfeträgern, 
Kranken-VU, sonstigen VU oder Arbeitgebern vorgesehen

zudem 
ohne sons-

tige VU

zudem 
ohne sons-

tige VU

zudem 
ohne sons-

tige VU

zudem 
ohne sons-

tige VU

zudem 
ohne sons-

tige VU

zudem 
ohne sons-

tige VU

Begren-
zung

zudem 
ohne sons-

tige VU

zudem 
ohne sons-

tige VU
 Begren-

zung
Begren-

zung

zudem 
ohne sons-

tige VU
   65

66
Bei Personenschäden ist der Ausschluss von gegenseitigen 

Ansprüchen der versicherten Personen (VN und 
Mitversicherte) gänzlich gestrichen


nicht vom 
und gegen 

den VN
  66
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Selbständige nebenberufliche Tätigkeiten

67
Versicherungsschutz besteht ausdrücklich bei folgenden 
selbständigen nebenberuflichen Tätigkeiten bis zu einem 

Jahresumsatz von …
6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 10.000 € 10.000 € 6.000 € 12.000 € 10.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 12.000 € 67

68
Bei Überschreitung der in Zeile 67 genannten Umsatzgrenze 

ist das Risiko nach den Muster-BBR nicht automatisch 
ausgeschlossen

Aus-
schluss

Aus-
schluss  Aus-

schluss
Aus-

schluss
Aus-

schluss
Aus-

schluss
Aus-

schluss
Aus-

schluss
Aus-

schluss
Aus-

schluss   68

69 Vertrieb von Haushaltsartikeln   
Kerzen,

Geschirr,
Kochgerät

Kerzen,
Geschirr,
Kochgerät

   
Kerzen,

Geschirr,
Kochgerät

   69

70 Vertrieb von Dessous, sonstiger Bekleidung, Schmuck und 
Kosmetika sowie Flohmarkt- und Basarverkauf   

Dessous,
Schmuck,
Kosmetika

außer
sonst. Be-
kleidung

   Schmuck,
Kosmetika

Dessous,
Schmuck,
Kosmetika

   70

71 Annahmestelle für Sammelbesteller, Souvenierhändler
Annahme-
stelle für

Sammelb.
     71

72 Gesamter Bereich des Warenhandels
Vertrieb

von Kunst-
handwerk

    72

73 Botendienste
Zeitungs-,
Prospekt-
zustellung

    73

74 Tierbetreuung     74

75 Daten- und Texterfasser, Markt- und Meinungsforscher, 
Übersetzer

außer
Über-
setzer

     75

76 Durchführung von Fitnesskursen, Erteilung von Musik- und 
Nachhilfeunterricht            76

77 Gesamter Bereich der Unterrichtserteilung
Erteil. von
Trainer-
stunden

 Lehrer   77

78 Mitwirkende bei Karnevalsveranstaltungen        78

79 Alleinunterhalter, Änderungsschneider, Fotografen, 
Kunsthandwerker, Sticker und Töpfer

Änderungs-
schneider

außer
Handwerk    79

80 Gesamter Bereich Kunst, Kunsthandwerk und Handarbeiten Hand-
arbeiten

außer
Handwerk   80

81 Gesamter Bereich Schönheitspflege außer
Handwerk Friseure   81

82 Sonstige Tätigkeiten - einschließlich handwerkliche, 
medizinisch / heilende und planende / bauleitende Tätigkeiten

Gäste-
führungen

exklusive
handwerk-
liche, etc.

 82

83 Kein Ausschluss von Vermögens-, AMG-, Berg-, 
Kommisionswaren-, Gewässerschäden etc.      Teilaus-

schluss       83
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84
Kein Ausschluss von Personen- und Sachschäden durch vom 

VN (oder in seinem Auftrag) hergestellten oder gelieferten 
Sachen oder Leistungen 

            84

85
Verzicht auf den Muster-AHB-Ausschluss für Schäden an 

vom VN (oder in seinem Auftrag) hergestellten oder 
gelieferten Sachen oder Leistungen 

   85

86
Verzicht auf den Muster-AHB-Ausschluss für Schäden an 

Sachen durch deren berufliche oder gewerbliche Bearbeitung 
oder Benutzung

   86

Sonstige berufliche Tätigkeiten

87 Die Muster-BBR sehen keinen Ausschluss für die Gefahren 
eines fremden Betriebes oder Gewerbes vor       Aus-

schluss          87

88
Die Tätigkeit als Tageseltern ist bis zu den vollen 

Deckungssummen versichert (Muster-BBR bei unentgeltlicher 
Tätigkeit: keine Begrenzung)

  5 Mio. €              88

89
Für die unentgeltliche Tätigkeit als Tageseltern existieren 
entsprechend den Muster-BBR keine Einschränkungen in 

Bezug auf die Kinderzahl

für max. 
5 Kinder

für max. 
6 Kinder

für max. 
6 Kinder  für max. 

15 Kinder      für max. 
6 Kinder      89

90 Eingeschlossen ist in Erweiterung der Muster-BBR die 
entgeltliche Tätigkeit als Tageseltern

für max. 
6 Kinder

für max. 
6 Kinder  für max. 

15 Kinder

bis 6.000 €
Jahres-
umsatz

    für max. 
6 Kinder      90

91 Versichert ist auch die Tätigkeit als Babysitter  
bis 6.000 €

Jahres-
umsatz

   
bis 6.000 €

Jahres-
umsatz

   91

92 Entsprechend den Muster-BBR sind Ansprüche der betreuten 
Kinder gegen die Tageseltern und deren Kinder versichert 

nur Per-
sonen-

schäden
 

nur Per-
sonen-

schäden


nur Per-
sonen-

schäden


nur Per-
sonen-

schäden

nur Per-
sonen-

schäden
 

nur
Regress-

ansprüche
   92

93
Eingeschlossen sind in Erweiterung der Muster-BBR 

Schäden, die die betreuten Kinder während der Obhut Dritten 
verursachen 

         93

94 Eingeschlossen sind in Erweiterung der Muster-BBR 
Ansprüche der betreuten Kinder untereinander  

nur Per-
sonen-

schäden

nur Per-
sonen-

schäden

nur
Regress-
ansprüche

  94

95 Eingeschlossen ist in Erweiterung der Muster-BBR die 
entgeltliche Tätigkeit als Haushaltshilfe  95

96
Den Arbeitskollegen bei beruflichen Tätigkeiten zugefügte 

Sachschäden sind in Erweiterung der Muster-BBR 
mitversichert

2.500 € 2.000 € /
SB 100 € 100.000 €  2.500 € 10.000 € 1.000 € /

SB 100 € 2.500 € 1.500 € 10.000 € 96

97
Dem Arbeitgeber bei beruflichen Tätigkeiten zugefügte 

Sachschäden sind in Erweiterung der Muster-BBR 
mitversichert

2.500 € 10.000 € 1.500 € 10.000 € 97

98
Dritten bei beruflichen Tätigkeiten zugefügte Personen- und 

Sachschäden sind in Erweiterung der Muster-BBR 
mitversichert

2.500 € 1.500 € 98

99
Die Zeilen 96 bis 98 gelten ohne Ausschluss von 

übermäßiger Beanspruchung, Wertsachen, Fahrzeugen und 
Vermögensfolgeschäden

   
Ausschl.
von Fahr-
zeugen

   99



© InterRisk Seite 10
Vervielfältigung/Veröffentlichung nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der InterRisk. 

Stand: 01.08.2012,  nur gültig bis Widerruf oder Aktualisierung. 

Anbieter: Alte 
Leipziger MV

Volks-
wohl-
bund

HDI-
Gerling NV degenia Domcura, 

Nordvers Helvetia VHV Gothaer HKD Janitos Konzept & 
Marketing AXA Inter-

Risk 
Inter-
Risk 

Produktname: XXL Optimal Komfort-
Plus

Familie, 
Rundum 
Sorglos

Premium optimum Top-Schutz 
(Maximum)

Komfort-
Schutz, 

Plus

Klassik 
Garant 

Exklusiv
TopPlus

VARIO 
Komfort 
PLUS

Best 
Selection

allsafe 
select Z2

BOXplus 
Extra XL XXL

Ausgabe: Jan 11 Sep 09 Okt 09 Jan 11 Jul 12 Mai 11 Jul 11 Jul 12 Okt 11 Jul 10 Jan 12 Apr 10 Nov 11 Mai 09 Jul 12 Jul 12

Benchmark dieses Privathaftpflicht-Bedingungsvergleiches sind die Muster-AHB 2012 und Muster-BBR des GDV / unterlegt = beste Lösung / umrahmt = Einschränkung

Sonstige Tätigkeiten

100 Versicherungsschutz besteht in Erweiterung der Muster-BBR 
bei Ausübung eines Ehrenamtes   SB 100 €             100

101
Die Erweiterung gemäß Zeile 100 gilt ohne Ausschluss von 

öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern sowie Ehrenämtern mit 
beruflichem Charakter

    101

102
In Erweiterung der Muster-BBR ist auch die Tätigkeit als 

vormundschaftlich bestellter, nicht beruflicher 
Betreuer/Vormund mitversichert

 
nur für
eigene
Kinder


-6.000 €

Aufwands-
entschäd.

  102

103 In Erweiterung von Zeile 102 ist die gesetzliche Haftpflicht der 
betreuten Person mitversichert      103

104
Die Teilnahme an fachpraktischem Unterricht ist 

einschließlich Schäden an den dabei bearbeiteten Sachen 
mitversichert

nur an
Lehr-

mitteln
 

nur an
Lehr-

geräten

nur an
Labor-
geräten

nur an
Lehr-

mitteln

nur an
Lehr-

mitteln

nur an
Lehr-

mitteln


nur an
Lehr-

geräten

nur an
Labor-
geräten

     104

105 Die Erweiterung gemäß Zeile 104 gilt ohne 
Entschädigungsgrenze

10.000 €
/ 2-fach

maximiert

1 Mio. €
/ 2-fach

maximiert
25.000 €

5‰ DSu
= max. 

250.000 €
20.000 €  10.000 €   

10 Mio. €,
s.a. Zeile 

358
     105

106 Die Erweiterung gemäß Zeile 104 gilt ohne Selbstbehalt (SB) SB
100 €  SB

150 €
SB

100 €             106

107 Die Erweiterung gemäß Zeile 104 gilt auch für 
Betriebspraktika  

während
Schulaus-

bildung
 

exkl. Bear-
beitungs-
schäden

  
ohne

betriebl.
Tätigkeit

     107

108
Als Dienstherr privat beschäftigter Personen ist der VN 

abweichend von den Muster-AHB auch gegen Ansprüche 
wegen Diskriminierungen versichert

100.000 €
/ SB 10%

mind. 500€

10.000 €
/ SB 150 € 

50.000 €
/ 1-fach

maximiert

100.000 €
/ SB 10%

mind. 500€
 

Deckung
1-fach

maximiert
       108

109 Die Erweiterung gemäß Zeile 108 gilt ohne Wartzeit    6 Monate            109

110 Die Erweiterung gemäß Zeile 108 gilt ohne Begrenzung der 
Nachhaftung 0 Monate 0 Monate  6 Monate 0 Monate  0 Monate 0 Monate        110

111 Die Erweiterung gemäß Zeile 108 gilt auch für Ansprüche, die 
außerhalb Deutschlands geltend gemacht werden nein nein  nein nein  nein nein        111

112
Der nach den Muster-BBR vorgesehene Ausschluss "einer 

ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung" ist 
gestrichen

      112

113 In Erweiterung der Muster-BBR sind Pferderennen nicht 
ausgeschlossen          113

114 In Erweiterung der Muster-BBR sind Radrennen nicht 
ausgeschlossen  

ohne
Geld-/Sach-

bezüge

ohne
Lizenz           114

115 In Erweiterung der Muster-BBR sind Kfz-Rennen nicht 
ausgeschlossen    115

116
Die Nutzung von Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen zu 

Sportzwecken ist entsprechend den Muster-BBR nur für Kfz-
Rennen ausgeschlossen

        
Motor-
boot-

Rennen 
      116
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117 Entsprechend den Muster-BBR ist die Teilnahme an Box- und 
Ringkämpfen nicht ausgeschlossen  Aus-

schluss  Aus-
schluss

Aus-
schluss            117

Internetnutzung/Datenaustausch

118
Schäden aus Austausch, Übermittlung, Bereitstellung 

elektronischer Daten sind entgegen den Muster-BBR bis zur 
vollen Deckungssumme versichert

100.000 € 1 Mio. € 1 Mio. €     1 Mio. € 1 Mio. € 2 Mio. €       118

119
Die Jahres-Höchstentschädigung ist entgegen den Muster-

BBR nicht auf das 1-fache des Betrages nach Zeile 118 
begrenzt

1-fach 1-fach 1-fach siehe
Zeile 3  1-fach siehe

Zeile 3 1-fach 1-fach siehe
Zeile 3  1-fach     119

120
Entsprechend den Muster-BBR sind Schäden infolge 

Löschung oder Veränderung von Daten durch Viren und 
andere Schadprogramme versichert

 
Ausschl.
Vermög.-
schäden

Ausschl.
Vermög.-
schäden

Ausschl.
Vermög.-
schäden

           120

121
Personen- und Sachschäden durch sonstige Datenfehler sind 

abweichend von den Muster-BBR auch bei Folge-
Datenveränderungen versichert

   121

122
Vermögensschäden durch sonstige Datenfehler sind gemäß 
den Muster-BBR in Bezug auf Kosten zur Wiederherstellung 

und Neuerfassung versichert
 

Ausschl.
Vermög.-
schäden

Ausschl.
Vermög.-
schäden

Ausschl.
Vermög.-
schäden

           122

123
Entgegen den Muster-BBR ist der AHB-Ausschluss von 

Schäden durch die Übermittlung vertraulicher Daten oder 
Informationen gestrichen

Ausschl.
Vermög.-
schäden

    123

124
Verzicht auf die Obliegenheit gemäß Muster-BBR zum 

Einsatz von dem Stand der Technik entsprechenden 
Sicherheitsmaßnahmen (Virenscanner, Firewall etc.)

       124

125
Verzicht auf den Muster-BBR-Ausschluss für Software-

Erstellung, -Handel, -Pflege, IT-Beratung, IT-Schulung, IT-
Organisation, Netzwerk- und Datenbankbetrieb

       125

126
Verzicht auf den Muster-BBR-Ausschluss für Schäden in 

engem Zusammenhang mit Spamming oder mit unerlaubter 
Informationsübertragung durch Cookies

       126

127
Abweichend von den Muster-BBR sind Personen- und 

Sachschäden durch die bewusste Verletzung von 
Vorschriften oder Pflichten nicht ausgeschlossen

   127

128
Kein Muster-BBR-Ausschluss für Personen- und 

Sachschäden durch bewusstes Abweichen von Anweisungen 
oder Bedingungen des Auftraggebers

    Aus-
schluss      Aus-

schluss      128

129 Kein Muster-BBR-Ausschluss für Schäden durch Verstoß 
gegen ethische Grundsätze     Aus-

schluss            129

130
Die Bedingungen sehen abweichend von den Muster-AHB 

und -BBR keinerlei Ausschlussbestimmungen für 
Internetnutzung und Datenaustausch vor

   130

Landfahrzeuge

131
Die Muster-BBR sehen keinen Ausschluss von Schäden aus 

dem bloßen Halten/Besitzen von zulassungs- und/oder 
versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen/Anhängern vor

            Aus-
schluss    131

132 Neben dem Gebrauch von Fahrrädern (=Muster-BBR) ist 
auch der Gebrauch von Elektrofahrrädern versichert

nicht versi-
cherungs-
pflichtige

nicht versi-
cherungs-
pflichtige

nicht versi-
cherungs-
pflichtige

nicht versi-
cherungs-
pflichtige

nicht versi-
cherungs-
pflichtige

nicht versi-
cherungs-
pflichtige

max.
25 km/h,
250 Watt

nicht versi-
cherungs-
pflichtige

nicht versi-
cherungs-
pflichtige


nicht versi-
cherungs-
pflichtige


nicht versi-
cherungs-
pflichtige

 132
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133
Motorgetriebene Krankenfahrstühle sind in Erweiterung der 

Muster-BBR auch über 6 km/h ohne Höchstgeschwindigkeit 
mitversichert

nein
(da vers.-
pflichtig)

nein
(da vers.-
pflichtig)

nein
(da vers.-
pflichtig)

nein
(da vers.-
pflichtig)

nein
(da vers.-
pflichtig)

20 km/h 20 km/h 20 km/h   20 km/h  133

134 Motorgetriebene Kinderfahrzeuge sind in Erweiterung der 
Muster-BBR auch über 6 km/h mitversichert

nein
(da vers.-
pflichtig)

nein
(da vers.-
pflichtig)

nein
(da vers.-
pflichtig)

nein
(da vers.-
pflichtig)

20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h 134

135
Golfwagen, die außerhalb von Golfplätzen (auf öffentlichen 

Wegen) verkehren, sind in Erweiterung der Muster-BBR auch 
über 6 km/h mitversichert

nein
(da vers.-
pflichtig)

nein
(da vers.-
pflichtig)

nein
(da vers.-
pflichtig)

nein
(da vers.-
pflichtig)

20 km/h 20 km/h 20 km/h 30 km/h 20 km/h 30 km/h 135

136
Ausschließlich auf Golfplätzen verkehrende Golfwagen sind 

entsprechend den Muster-BBR ohne Höchstgeschwindigkeit 
mitversichert

 max.
20km/h               136

137
Entgegen den Muster-BBR sind keine Einschränkungen bei 

Benutzung des Fahrzeuges durch einen unberechtigten 
Fahrer vorgesehen

      137

138
Entgegen den Muster-BBR ist keine Einschränkung bei 

Benutzung des Fahrzeuges durch einen Fahrer ohne die 
erforderliche Fahrerlaubnis vorgesehen

     138

139
Entsprechend den Muster-BBR ist keine Beschränkung auf 

nicht versicherungs- und zulassungspflichtige Fahrzeuge 
vorgesehen

   Aus-
schluss

Aus-
schluss            139

140 Entsprechend den Muster-BBR ist der Gebrauch nicht 
versicherungspflichtiger Anhänger mitversichert   

auf nicht
öffentl.
Wegen

auf nicht
öffentl.
Wegen

    
auf nicht
öffentl.
Wegen

  nur
eigene   140

141
In Erweiterung der Muster-BBR ist das Führen fremder 

versicherungspflichtiger Kfz im europäischen Ausland 
mitversichert ("Mallorca-Deckung")

3 Mio. €        141

142
Die Erweiterung gemäß Zeile 141 ist nicht auf Schäden 

begrenzt, die über den Umfang der gesetzlichen 
Versicherungspflicht hinausgehen

     142

143
In Erweiterung der Muster-BBR wird bei mit dem Kfz eines 

Dritten verschuldeter SFR-Rückstufung der Mehrbeitrag bis 5 
Jahre übernommen

 143

144 In Erweiterung der Muster-BBR wird bei mit dem Kfz eines 
Dritten verschuldetem Unfall der Vollkasko-SB übernommen

1.000 € /
SB 100 €  144

145 In Erweiterung der Muster-BBR sind Schäden beim Be- und 
Entladen von Kfz mitversichert

1.500 € /
SB 150 € 2.500 €

10.000 €,
s.a. Zeile 

358

2.500 € /
SB 100 €  wie

Zeile 143 145

146 Die Leistung gemäß Zeile 145 wird für Schäden sowohl mit 
einem fremden als auch mit dem eigenen Kfz erbracht

nur mit
eigenem

Kfz


nur mit
eigenem

Kfz

nur mit
eigenem

Kfz
  146

147
In Erweiterung der Muster-BBR werden von den Versicherten 

bei Benutzung des Kfz eines Dritten verursachte 
Betankungsschäden übernommen

1.000 € /
SB 100 € 147

148
In Erweiterung der Muster-BBR sind Tätigkeiten an fremden 

Kfz oder Wasserfahrzeugen mitversichert, sofern diese dabei 
nicht in Betrieb gesetzt werden


bei Reini-
gungsarb. 

2.500 €

bei Reini-
gungs-
arbeiten

148

Sonstige Fahrzeuge

149
Die Muster-BBR sehen keinen Ausschluss von Schäden aus 

dem bloßen Halten/Besitzen von zulassungs- und/oder 
versicherungspflichtigen Wasser- und Luftfahrzeugen vor

            Aus-
schluss

Ausschl.
für best.

Fahrzeuge
  149
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150 In Erweiterung der Muster-BBR ist der Gebrauch nicht nur 
fremder, sondern auch eigener (Wind-)Surfbretter versichert       

nicht an
Dritte ver-

mietete
        150

151 Der Gebrauch eigener oder fremder Kitesurf-Boards und -
Drachen ist ausdrücklich mitversichert    max. 30 m

Flughöhe   
nicht an

Dritte ver-
mietete

    
nicht versi-
cherungs-
pflichtige

  151

152 In Erweiterung der Muster-BBR ist der Gebrauch eigener 
Segelboote bis 20 qm Segelfläche versichert

bis 4 m
Rumpf-
länge

bis 10 qm bis 15 qm
bis 4 m
Rumpf-
länge

bis 15 qm  bis 15 qm bis 15 qm bis 15 qm   bis 12 qm bis 15 qm  152

153 Entsprechend den Muster-BBR ist der Gebrauch fremder 
Segelboote ohne Begrenzung der Segelfläche versichert          bis 15 qm   nur 

geliehene    153

154
Entsprechend den Muster-BBR ist der gelegentliche 

Gebrauch fremder Boote mit Motoren versichert, soweit keine 
Führerscheinpflicht besteht

  
max. 4

Wochen
/ SB 100 €

            154

155 Der Versicherungsschutz nach Zeile 154 gilt in Erweiterung 
der Muster-BBR auch für eigene Boote              155

156
In Erweiterung der Muster-BBR ist auch der gelegentliche 

Gebrauch fremder führerscheinpflichtiger 
Wassersportfahrzeuge mit Motor mitversichert


(b.100 PS
oh.Führer-
scheinpfl.)

bis 80 PS   bis 80 PS
(bis 80 PS
oh.Führer-
scheinpfl.)

 Jetski  156

157 Entsprechend den Muster-BBR ist der Gebrauch 
ferngelenkter Land- und Wasser-Modellfahrzeuge versichert    

max. 3
über

15 km/h
           157

158
Entsprechend den Muster-BBR ist der Gebrauch von 

Luftfahrzeugen mitversichert, die nicht der 
Versicherungspflicht unterliegen

 
Ausschl. 
von Sky-
laternen

bis 5 kg bis 5 kg      bis 5 kg   bis 5 kg   158

159
In Erweiterung der Muster-BBR sind auch 

versicherungspflichtige unbemannte Ballone, Drachen sowie 
Flugmodelle ohne Treibsätze/Motoren versichert

bis 5 kg bis 5 kg bis 5 kg bis 5 kg bis 5 kg bis 5 kg bis 5 kg bis 5 kg bis 20 kg bis 20 kg 159

160
In Erweiterung der Muster-BBR sind auch 

versicherungspflichtige Modellflugzeuge mit Motoren 
versichert

bis 5 kg bis 5 kg 160

161
Die Muster-BBR sehen keine Einschränkungen bei Benutzung 
von Luft- oder Wasserfahrzeugen durch unberechtigte Fahrer 

oder ohne Fahrerlaubnis vor


Ein-
schrän-
kungen

     
Ein-

schrän-
kungen

       161

Tiere

162
In Erweiterung der Muster-BBR ist die Haltung von wilden 

Tieren (z.B. Schlangen oder Spinnen) in der Wohnung 
versichert

Schlangen
und

Spinnen

wilde
Kleintiere

siehe
Zeile 356  162

163 Die Leistung für Schäden durch die in Zeile 162 genannten 
Tiere ist nicht begrenzt 25.000 €  siehe

Zeile 356  163

164 In Bezug auf die in Zeile 162 genannten Tiere sind auch 
Aufwendungen zur Gefahrenabwehr mitversichert 2.500 € siehe

Zeile 356  164

165
In Erweiterung der Muster-BBR ist die nicht gewerbsmäßige 

Haltung von Rindern, Reit- und Zugtieren (außer Pferden) 
mitversichert

siehe
Zeile 356  165

166
Versicherungsschutz besteht in Erweiterung der Muster-BBR 

auch als Halter oder Hüter von Behinderten-Begleithunden 
sowie Signalhunden (Hörgeschädigte) 

nur
Blinden-

hund

nur
Blinden-

hund

nur Behin-
dertenbe-
gleithund


nur

Blinden-
hund

nur
Blinden-

hund


nur Behin-
dertenbe-
gleithund

 siehe
Zeile 356      166
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167 Entsprechend den Muster-BBR besteht Versicherungsschutz 
auch als Hüter fremder Hunde

ohne
Kampf-
hunde

   
ohne

Kampf-
hunde

          167

168 Entsprechend den Muster-BBR besteht Versicherungsschutz 
auch als Hüter fremder Pferde

nur bei
der Be-
nutzung

   
nur bei
der Be-
nutzung

          168

169
Entsprechend den Muster-BBR besteht Versicherungsschutz 

auch als Reiter fremder Pferde und bei Benutzung fremder 
Pferdefuhrwerke

  
nicht Aus-
brechen,
Auskeilen

       Aus-
schluss     169

170 Entsprechend den Muster-BBR sind Ansprüche der Tierhalter 
und -eigentümer aus Personenschäden mitversichert    Aus-

schluss

Ausschl.
zu Zeile 

169
      Aus-

schluss
Aus-

schluss    170

171
In Erweiterung der Muster-BBR sind Ansprüche der Tierhalter 

und -eigentümer aus Sach- und Vermögensschäden 
mitversichert

 171

172 Die Vorsorgeversicherung gilt abweichend von den Muster-
AHB auch für versicherungspflichtige Hunde (Kampfhunde)    172

Besitz von Immobilien

173
Der VN ist als Inhaber von Wohnungen oder eines 

Einfamilienhauses in Erweiterung der Muster-BBR auch 
versichert, wenn er diese nicht selbst bewohnt

gilt nur
für Woh-
nungen

   173

174 In Erweiterung der Muster-BBR besteht Versicherungsschutz 
auch als Inhaber eines Zwei- oder Mehrfamilienhauses

nur Zwei-
familien-

haus

nur Zwei-
familien-

haus

nur Zwei-
familien-

haus

nur Zwei-
familien-

haus

Mietwert
max.

25.000 €

nur Zwei-
familien-

haus

nur Zwei-
familien-

haus

nur Zwei-
familien-

haus


nur Zwei-
familien-

haus

Mietwert
max.

30.000 €

nur Zwei-
familien-

haus

nur Zwei-
familien-

haus

nur Zwei-
familien-

haus

nur Zwei-
familien-

haus
 174

175 Die Versicherungsschutz gilt entsprechend Zeile 11 auch für 
Häuser im Ausland   

Einfam.-/
Wochen-
endhaus

Ferien-/
Wochen-
endhaus

   
Ferien-/

Wochen-
endhaus

Ferien-/
Wochen-
endhaus

     175

176
Der Versicherungsschutz für Wohnungen und Häuser gilt in 

Erweiterung der Muster-BBR auch, wenn diese nicht 
ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt werden

max. 50%
eig. Büro/

Praxis


max. 50%
eigenes

Büro

max. 50%
eig. Büro/

Praxis


max. 50%
Büro/
Praxis

 max. 50%
gewerbl.   176

177 In Erweiterung der Muster-BBR besteht Versicherungsschutz 
auch als Inhaber eines fest installierten Wohnwagens                177

178
In Erweiterung der Muster-BBR sind Garagen und Stellplätze 

auch versichert, wenn diese nicht zu den versicherten 
Immobilien dazu gehören

max. 5     178

179
Die nach den Muster-BBR nicht ausgeschlossenen Anlagen 

zur regenerativen Energieversorgung sind ausdrücklich 
versichert

max.
10 kWp  max.

5 Mio. € SB 100 € max.
10 kWp

max.
10 kWp          179

180
Versicherungsschutz besteht ausdrücklich für Photovoltaik, 

Solarthermie-, Geothermie- und sonstige 
Wärmepumpenanlagen

Photovol-
taik, Solar-

thermie

Photovol-
taik, Solar-

anlagen

Photovol-
taik, Solar-

thermie

ohne
sonstige

nur Photo-
voltaik

Photovol-
taik, Solar-

thermie

Photovol-
taik, Solar-

anlagen

Photovol-
taik, Solar-

anlagen

Photovol-
taik, Solar-

anlagen


Photovol-
taik, Solar-

anlagen

nur Photo-
voltaik

Photovol-
taik, Solar-

anlagen

Photovol-
taik, Solar-

anlagen
 180

181
Versicherungsschutz besteht zudem ausdrücklich auch für 

alle sonstigen Anlagen zur Energieerzeugung (z.B. Mini-
Blockheizkraftwerke, Kleinwindanlagen)

 181

182
Die Muster-BBR sehen keinen Ausschluss für die Einleitung 

von Strom aus Anlagen gemäß Zeile 179 vor, der in das 
lokale Stromnetz geleitet wird

Aus-
schluss
Photov.

Aus-
schluss 

Ausschl.
Geo-

thermie


Aus-
schluss
Photov.

     
Ausschl.
bei Gew.-
anmeld.

   182

183
Die Muster-BBR sehen keinen Ausschluss von Anlagen 
gemäß Zeile 179 vor, die nicht durch einen Fachbetrieb 

installiert und gewartet werden
  Aus-

schluss
Aus-

schluss             183
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184
Die Muster-BBR sehen im Zusammenhang mit Anlagen 

gemäß Zeile 179 keinen Ausschluss für Schäden an 
Leitungen auf fremden Grundstücken vor

  Aus-
schluss     Aus-

schluss   Aus-
schluss      184

185 Die Muster-BBR sehen im Zusammenhang mit Anlagen 
gemäß Zeile 179 auch keine sonstigen Ausschlüsse vor

Schäden
durch die
Montage


nur mit

VDE-/GS-
Zeichen

Ausschl.
Regress
Netzbetr.

keine
Lieferver-

pflicht.

Schäden
durch die
Montage

keine
Lieferver-

pflicht.
   

keine
Lieferver-

pflicht.
    185

186
In Erweiterung der Muster-BBR ist auch das Miteigentum an 

zum Haus gehörenden Einrichtungen (z.B. Garagenhöfe, 
Spielplätze) mitversichert

 
nur zum
Einfam.-

haus


nur zum
Ein-/Zwei-
fam.haus

       186

187
In Erweiterung der Muster-BBR gilt Regressverzicht 

gegenüber Familienangehörigen, die Miteigentümer eines Ein- 
oder Zweifamilienhauses sind

 187

188 In Erweiterung der Muster-BBR ist auch der Besitz von 
unbebauten Grundstücken versichert

max. 1 bis
1.000 qm

max. 1 bis
2.000 qm

max. 1 bis
2.000 qm

max. 1 bis
10.000 qm

max. 1 bis
100.000 qm

max.
1.500 qm
insgesamt

max.
10.000 qm

insges.

max. 1 bis
2.000 qm

max.
5.000 qm
insgesamt

max.
10.000 qm
insgesamt


max.

10.000 qm
insgesamt

max. je
2.000 qm

max. 1 bis
2.000 qm

max.
10.000 qm
insgesamt

188

189 Die Versicherungsschutz gilt entsprechend Zeile 11 auch für 
unbebaute Grundstücke im Ausland           189

190
Mitversichert ist entsprechend den Muster-BBR die Haftpflicht 

des Insolvenz- oder Zwangsverwalters versicherter 
Immobilien in dieser Eigenschaft

nur
Insolvenz-
verwalter

nur
Insolvenz-
verwalter

nur
Insolvenz-
verwalter

nein nein
nur

Insolvenz-
verwalter

nur
Insolvenz-
verwalter

 
nur

Insolvenz-
verwalter

nur
Zwangs-
verwalter

nein
nur

Insolvenz-
verwalter

nein   190

Vermietung von Immobilien

191 Mitversichert ist die Vermietung von einzelnen Wohnräumen 
(gemäß Muster-BBR max. 3)   max. 3

Räume              191

192 In Erweiterung der Muster-BBR ist die Vermietung von 
Ferienzimmern mitversichert

max. 8
Betten

Bewirtung
von Ferien-

gästen
 max. 8

Betten
max. 8
Betten

max. 8
Betten

max. 8
Betten

max. 8
Betten

max. 8
Betten 

max.
50% der
Wohnung

max. 8
Betten  192

193
Die Erweiterung gemäß Zeile 192 gilt ohne Einschränkung 

z.B. in Bezug auf einen Getränkeausschank nach dem 
Gaststättengesetz


ohne

Besucher-
habe

ohne
Getränke-
aussch.

nicht
gewerbs-

mäßig

ohne 
Getränke-
aussch.

 
ohne

Getränke-
aussch.

max. 6
Monate
jährlich

    193

194 In Erweiterung der Muster-BBR ist die Vermietung einzelner 
Räume mit sonstiger gewerblicher Nutzung versichert  max. 3    

max.
50% der
Wohnung

 194

195
In Erweiterung der Muster-BBR ist die Vermietung einer 

Einliegerwohnung oder einer Wohnung im selbst genutzten 
Zweifamilienhaus versichert

  nur im
Inland       nur im

Inland
nur im
Inland   Einlieger-

wohnung  195

196
Die Erweiterung nach Zeile 195 gilt auch für Vermietung vom 
VN bewohnter Mehrfamilienhäuser bis zu einem Mietwert von 

...
25.000 € 25.000 € 25.000 € 30.000 € 30.000 € 196

197
Auch über die Grenze nach Zeile 196 hinaus besteht 

Versicherungsschutz, wenn lediglich 2 Wohneinheiten 
vermietet werden

 max. 2   197

198 In Erweiterung der Muster-BBR ist die Vermietung von 
Eigentumswohnungen versichert max. 1 max. 1 max. 1 max. 2 max. 1 max. 1 max. 3   nur im

Inland
nur im
Inland   max. 3  198

199 In Erweiterung der Muster-BBR ist die Vermietung einer 
Ferienwohnung oder eines Ferienhauses versichert

nur Ferien-
wohnung    nur Ferien-

wohnung
nur Ferien-
wohnung    

max. 6
Monate
jährlich

   199

200 In Erweiterung der Muster-BBR ist die Vermietung von 
Garagen und Stellplätzen versichert max. 1  max. 1 max. 3  max. 1 max. 2    

Ausland
nur gem.
Zeile 199

  max. 3  200
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201 In Erweiterung der Muster-BBR ist die Verpachtung 
unbebauter Grundstücke mitversichert  1 Mio. €  nur im

Inland
nur im
Inland   201

Bauherr  

202
Bauherr und Unternehmer von Bauarbeiten auf dem selbst 
bewohnten Grundstück ohne Begrenzung der Bausumme 

(Muster-BBR max. 50.000 €)
  200.000 €

1% DSu 
= max. 

500.000 €
500.000 €  200.000 € 200.000 €  150.000 €   200.000 €

Bauzeit
bis 6

Monate
100.000 €  202

203
Bauherr und Unternehmer von Bauarbeiten auf einem 

unbebauten Grundstück ohne Begrenzung der Bausumme 
(Muster-BBR max. 50.000 €)

 200.000 € 200.000 €
1% DSu 
= max. 

500.000 €
500.000 €  200.000 € 200.000 € 200.000 € 150.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 €

Bauzeit
bis 6

Monate
100.000 €  203

204
Bauherr und Unternehmer von Bauarbeiten in Bezug auf 

sonstige versicherte Immobilien ohne Begrenzung der 
Bausumme (Muster-BBR max. 50.000 €)

300.000 € 200.000 € 200.000 €
1% DSu 
= max. 

500.000 €
500.000 € 300.000 € 200.000 € 200.000 € keine

Deckung 150.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 €
Bauzeit

bis 6
Monate

100.000 €  204

205 Mitversichert ist auch das Bauen in eigener Regie bis zu einer 
Bausumme von … (Muster-BBR max. 50.000 €)

Aus-
schluss

200.000 €,
Zeile 202
unbegr.

200.000 €
1% DSu 
= max. 

500.000 €
50.000 € Aus-

schluss 200.000 € 200.000 €
100.000 €,
Zeile 202
unbegr.

150.000 €
200.000 €,
Zeile 202
unbegr.

200.000 €,
Zeile 202
unbegr.

200.000 €
Bauzeit

bis 6
Monate

100.000 € 100.000 € 205

206
In Erweiterung der Muster-BBR ist die gesetzliche Haftpflicht 
der Bauhelfer des VN mitversichert bis zu einer Bausumme 

von …

unbegr.,
Zeile 204
300.000 €

200.000 €,
Zeile 202
unbegr.

1% DSu 
= max. 

500.000 €
50.000 €

unbegr.,
Zeile 204
300.000 €

200.000 € 200.000 € 100.000 € 100.000 € 206

207
In Erweiterung der Muster-BBR sind Schäden durch Kräne 

und Winden versichert, auch soweit es sich um Schäden 
beim Be- oder Entladen von Kfz handelt

nur an
Contai-

nern

nur mit
eigenem

Pkw

nur an
Contai-

nern

nur mit
Pkw

nur mit
eigenem

Pkw

nur mit
eigenem

Pkw
   207

208 Die Erweiterung nach Zeile 207 gilt auch bei Schäden durch 
sonstige Be- und Entladevorrichtungen nein  nein       208

209
Mitversichert sind Be- und Entladeschäden an Kfz und 

Containern, die nicht durch die Vorrichtungen nach Zeile 207 
und 208 verursacht wurden

         209

210 Die Erweiterungen nach Zeile 207 bis 209 gilt bis zur vollen 
Deckungssumme  1.500 €  2.500 €

10.000 €,
s.a. Zeile 

358
2.500 €    210

211 Für die Erweiterungen nach Zeile 207 bis 209 gilt kein 
Selbstbehalt (SB)

SB 20%
mind. 50€

max.5000€
SB 150 €

SB 20%
mind. 50€

max.5000€
  SB 100 €    211

212
Entsprechend den Muster-BBR sind Schäden aus der 

Veränderung der Grundwasserverhältnisse mitversichert bei 
Baumaßnahmen bis …

Aus-
schluss

200.000 €,
Zeile 202
unbegr.

200.000 €
1% DSu 
= max. 

500.000 €
500.000 € Aus-

schluss 200.000 € Aus-
schluss

100.000 €,
Zeile 202
unbegr.

150.000 €
200.000 €,
Zeile 202
unbegr.

200.000 €,
Zeile 202
unbegr.

200.000 €
Bauzeit

bis 6
Monate

100.000 € 100.000 € 212

213
In Erweiterung der Muster-AHB sind Schäden durch 

Erdsenkungen und Erdrutschungen mitversichert (ohne 
Begrenzung der Bausumme)

200.000 €,
Zeile 202 
unbegr.

200.000 €    213

Gewässerschäden

214
Mitversichert ist entsprechend den Muster-BBR die Haftpflicht 

als Inhaber von Kleingebinden zur Lagerung 
gewässerschädlicher Stoffe bis zur vollen Deckungssumme

    3. Mio. €            214

215
Die Mitversicherung gemäß Zeile 214 gilt ohne Begrenzung 

des Einzel- und Gesamt-Fassungsvermögens der 
Kleingebinde (Muster-BBR ohne Vorschlagwert)

100 l/kg /
500 l/kg

100 l/kg /
1000 l/kg

100 l/kg /
1000 l/kg

100 l/kg /
1000 l/kg

50 l/kg /
500 l/kg

100 l/kg /
1000 l/kg

50 l/kg /
1000 l/kg

250 l/kg /
1000 l/kg

100 l/kg /
1000 l/kg

100 l/kg /
1000 l/kg

100 l/kg /
1000 l/kg

100 l/kg /
1000 l/kg

150 l/kg /
1500 l/kg  100 l/kg /

1000 l/kg
100 l/kg /
1000 l/kg 215

216 Mitversichert ist in Erweiterung der Muster-BBR die 
Haftpflicht als Inhaber von oberirdischen Heizöltanks

bis
5.000 l

bis
5.000 l

bis
10.000 l

bis
6.000 l

bis
15.000 l  bis

3.000 l
bis

15.000 l
bis

10.000 l   bis
12.000 l

bis
12.000 l

bis
12.000 l

bis
5.000 l  216
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217
Die Erweiterung gemäß Zeile 216 gilt nicht nur, falls 

vorschriftsmäßige Prüfungen durchgeführt und Mängel 
unverzüglich behoben werden

 nein   nein      nein      217

218 Die Erweiterung gemäß Zeile 216 gilt auch für unterirdische 
Heizöltanks

bis
5.000 l

bis
10.000 l

bis
6.000 l

bis
15.000 l  bis

15.000 l
bis

10.000 l   bis
12.000 l

bis
12.000 l

bis
12.000 l

bis
5.000 l  218

219 Mitversichert ist in Erweiterung der Muster-BBR die 
Haftpflicht als Inhaber von Flüssiggastanks

ober-
irdische /
bis 2,1 t

  Propan,
Butan  ober-

irdische unter 3 t     bis
12.000 l    219

220
Mitversichert ist in Erw. der Muster-BBR die Haftpflicht als 

Inhaber einer privat genutzten Abwassergrube für häusliche 
Abwässer ohne Gewässereinleitung

nur für
Sach-

schäden
 

nur für
Sach-

schäden
 

nur für
Sach-

schäden


falls nach
1945

erstellt
  220

221 Für die Mitversicherung gemäß 216 bis 220 gilt kein 
besonderes Sublimit 5 Mio. €

für Heiz-
öltank

3 Mio. €
3 Mio. € 

für Heiz-
öltank

3 Mio. €
5 Mio. €  

für Heiz-
öltank

10 Mio. €


für Heizölt.
3 Mio. €,

s.a. Z. 358
     221

222 Neu hinzukommende Tankanlagen sind nicht von der 
Vorsorgeversicherung ausgenommen     222

223
Mitversichert sind in Erw. der Muster-BBR Eigenschäden an 

unbeweglichen Sachen durch aus den vers. Anlagen 
bestimmungswidrig austretende gewässerschädliche Stoffe

nicht aus
Kleinge-
binden

nur aus
Heizöltank

nicht aus
Kleinge-
binden

nur aus
Heizöltank

nicht aus
Flüssig-
gastank

nicht aus
Kleinge-
binden

  nur aus
Heizöltank

nur aus
Heizöltank

nicht aus
Flüssig-
gastank

nur aus
Heizöltank

Heizöl aus
Heizungs-
anlagen

  223

224 Für die Erweiterung gemäß Zeile 223 gilt kein Selbstbehalt 
(SB) SB 250 € SB 250 €   SB 250 € SB 250 € SB 250 € SB 250 €  SB 250 €      224

225
In Erweiterung der Muster-AHB sind Kosten nicht nur aus 

privatrechtlichem, sondern auch aus öffentlich-rechtlichem 
Grund versichert

    gilt nur für
Heizöltank    225

226
Ausdrücklich mitversichert sind neben Schäden durch 

häusliche Abwässer (=Muster-AHB) auch Schäden durch 
Rückstau des Straßenkanals

              226

Umweltschäden

227
Mitversichert sind entsprechend den Muster-BBR Ansprüche 
aus öffentlich-rechtlichem Grund wegen Schäden nach dem 

Umweltschadengesetz
3 Mio. € 1 Mio. € 3 Mio. € 

100.000 €
/ SB

1.000 €
500.000 €  3 Mio. € 3 Mio. € 

3 Mio. €,
s.a. Zeile 

358
5 Mio. €  nein   227

228
Entsprechend den Muster-BBR sind auch Umweltschäden an 
Böden und Gewässern versichert, die sich im Eigentum oder 

Besitz des VN befinden
3 Mio. € 1 Mio. € 3 Mio. €  nein 500.000 €  3 Mio. € 3 Mio. €  nein 5 Mio. €  nein   228

229
Versichert sind auch Schäden durch die im Rahmen der 

Gewässerschaden-Haftpflicht (ab Zeile 214) versicherten 
Anlagen

    nein   nein   max.
5.000 l     229

230
In Erweiterung der Muster-BBR gilt kein Ausschluss für 

bewusstes Abweichen von Gesetzen, Verordnungen oder 
behördliche Anordnungen

 230

231
Kein Ausschluss für den Fall, dass Stoffe verschüttet werden, 

abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch 
ähnliche Vorgänge in die Umwelt kommen

   Aus-
schluss            231

232
Kein Ausschluss im Zusammenhang mit Klärschlamm, 

Jauche, Gülle, Stalldung, Dünge-, Pflanzenschutz- oder 
Schädlingsbekämpfungsmitteln

   Aus-
schluss            232

233
Bei gleichzeitigem Bestehen einer betrieblichen 

Umweltschadenversicherung gelten die dortigen Ausschlüsse 
nicht gleichzeitig für diese Deckung

    Aus-
schluss       Aus-

schluss    233
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234 Für die Mitversicherung von Umweltschäden gilt keine 
Begrenzung der Haftungszeit über das Vertragsende hinaus     1 Jahr      1 Jahr 1 Jahr    234

235 Für die Mitversicherung der Umweltschäden gilt kein 
Sonderkündigungsrecht des Versicherers    

Kündi-
gungs-
recht

          235

Mietsachschäden

236 Mietsachschäden sind bis zur vollen Deckungssumme 
mitversichert (Muster-BBR ohne Vorschlagswert)   10 Mio. €  10 Mio. €    10 Mio. € 

10 Mio. €,
s.a. Zeile 

358
     236

237
Versichert sind neben Schäden an gemieteten Räumen 

(=Muster-BBR) auch gemietete, gepachtete und geleaste 
Räume, Gebäude und Grundstücke

nur
Räume 

nur damit
verbund.
Sachen

      237

238 Abweichend von den Muster-BBR sind Mietsachschäden 
durch Schimmelbildung nicht ausgeschlossen        238

239
In Erweiterung der Muster-BBR sind 

Einrichtungsgegenstände in Ferienwohnungen, Ferienhäusern 
und Hotels mitversichert

 50.000 € siehe Zeile 
242 ff

1‰ DSu
= max.

50.000 €
10.000 €  50.000 €  50.000 € 

10.000 €,
s.a. Zeile 

358
50.000 €   5.000 €  239

240 Die Erweiterung gemäß Zeile 239 gilt ohne Selbstbeteiligung 
(SB)  SB

150 € 
SB

100 €   SB
250 €  SB

150 €        240

241
Die Erweiterung gemäß Zeile 239 gilt auch für sonstige 

vorübergehend gemietete Unterkünfte, wie z.B. möblierte 
Zimmer

siehe Zeile 
242 ff

Pension,
Schiffs-
kabine

siehe Zeile 
242 ff  siehe Zeile 

242 ff
siehe Zeile 

242 ff

Räume in
Gebäude,
Zug, Schiff

Pension,
Schiffs-
kabine

siehe Zeile 
242 ff

siehe Zeile 
242 ff

Ferien-
unter-
kunft

siehe Zeile 
242 ff  siehe Zeile 

242 ff

Ferien-
unter-
kunft

 241

242 In Erweiterung der Muster-BBR sind auch sonstige gemietete 
oder geliehene Sachen versichert 1.500 € 10.000 € 3.000 €

1‰ DSu
= max.

50.000 €
10.000 € 5.000 € 5.000 €  10.000 € 50.000 €

10.000 €,
s.a. Zeile 

358
5.000 €

10.000 €
(gel. ohne
Sublimit)

7.500 € 5.000 € 10.000 € 242

243 Die Erweiterung gemäß Zeile 242 gilt ohne Selbstbeteiligung 
(SB)

SB
100 € 

SB
150 € 

SB
150 € 

SB
100 €   SB

250 €  SB
150 €   SB

100 € 

SB 150 €
(geliehene
ohne SB)

   243

244
Die Erweiterung gemäß Zeile 242 gilt auch für Sachen, die 

geleast oder Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind

ohne
geleaste
Sachen

nur in
Obhut ge-
nommene

nein
ohne

geleaste
Sachen


ohne

geleaste
Sachen

ohne
geleaste
Sachen


ohne

geleaste
Sachen


ohne

vertraglich
verwahrte

  244

245
Die Erweiterung gemäß Zeile 242 gilt für die Beschädigung 

elektrischer medizinischer Geräte unabhängig von der Miet-
/Leihdauer

max. 3
Monate           max. 3

Monate
Diagnose-

geräte  max. 3
Monate  245

246
Die Erweiterung gemäß Zeile 242 gilt auch bei Beschädigung 

oder Verlust sonstiger Sachen unabhängig von der Miet-
/Leihdauer

max. 3
Monate  ohne

Verlust   max. 3
Monate

ohne
Verlust    max. 3

Monate
max. 3
Monate

oh.Verlust /
max. 14 T.
Leihdauer


oh.Verlust
/ max. 3
Monate

 246

247 Versichert ist auch die Beschädigung oder der Verlust von 
Schmuck und Wertsachen  ohne

Verlust   
ohne Ver-
lust von

Schmuck

ohne
Verlust  ohne

Verlust  247

248 Versichert ist auch die Beschädigung von Sachen, die dem 
Beruf oder Gewerbe dienen        248

249 Versichert ist auch die Beschädigung von Kraft-, Luft- und 
Wasserfahrzeugen      249

250 Versichert ist auch die Beschädigung sonstiger 
Landfahrzeuge (z.B. Fahrräder) sowie von Sportgeräten  nur Sport-

geräte     nur Sport-
geräte

nur Sport-
geräte   nur Sport-

geräte     250
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251
Die Erweiterung gemäß Zeile 242 gilt ohne Ausschluss von 

Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige 
Beanspruchung

  
kein Aus-
schluss

bei Leihe
251

252 Die Erweiterung gemäß Zeile 242 gilt ohne Ausschluss von 
Vermögensfolgeschäden        252

Schlüsselverlust    (nach den Muster-BBR nicht versichert)

253 Mitversichert ist die Haftpflicht aus dem Verlust von eigenen 
und fremden privaten Schlüsseln 

fremde
Schlüssel  fremde

Schlüssel
fremde

Schlüssel
fremde

Schlüssel
fremde

Schlüssel
fremde

Schlüssel
fremde

Schlüssel  fremde
Schlüssel       253

254 Die Erweiterung nach Zeile 253 gilt auch für den Verlust von 
Kraftfahrzeugschlüsseln     254

255 Die Erweiterung nach Zeile 253 gilt auch für den Verlust von 
Tresorschlüsseln      255

256
Die Erweiterung nach Zeile 253 gilt auch für den Verlust von 

Schlüsseln zu sonstigen beweglichen Sachen (z.B. 
Möbelschlüssel)

nur Möbel-
schlüssel

nur Möbel-
schlüssel    256

257 Für den Verlust privater Schlüssel gilt keine 
Höchstentschädigungsgrenze 20.000 € 30.000 € 30.000 €

5‰ DSu
= max. 

250.000 €
50.000 € 30.000 € 30.000 €  50.000 € 50.000 €

100.000 €,
s.a. Zeile 

358
50.000 € 25.000 € 30.000 € 10.000 €  257

258 Bei Verlust privater Schlüssel wird kein Selbstbehalt  (SB) 
abgezogen

SB 10%     
mind.
100 €

SB
150 € 

SB
150 € 

SB
100 €  SB

50 €   SB
150 €   SB

100 €     258

259
Mitversichert ist auch die Haftpflicht aus dem Verlust 

beruflicher, dienstlicher oder amtlicher (auch ehrenamtlicher) 
Schlüssel sowie von Vereinsschlüsseln

berufliche,
dienstl. u.
Vereinss.

Vereinss.
u. ehren-
amtliche

dienstliche
Türschl. u.
ehrenamtl.

berufl. u.
bei mitvers.

Tätigk.

nur bei
mitvers.
Tätigk.

berufliche,
dienstl. u.
ehrenamtl.

berufl. u.
ehrenamtl.

Türschl.


ehrenamtl.,
berufl. u.
Vereinss.

berufliche
u. Vereins-
schlüssel

berufliche
und ehren-
amtliche

Tür-
schlüssel

Vereinss.
u. ehren-
amtliche

  259

260 Die Erweiterung nach Zeile 259 gilt auch für den Verlust von 
Kraftfahrzeugschlüsseln    260

261 Die Erweiterung nach Zeile 259 gilt auch für den Verlust von 
Tresorschlüsseln  

nur
ehren-

amtliche
 261

262
Die Erweiterung nach Zeile 259 gilt auch für den Verlust von 

Schlüsseln zu sonstigen beweglichen Sachen (z.B. 
Möbelschlüssel)

nur Möbel-
schlüssel

nur Möbel-
schlüssel

nur
ehren-

amtliche
  262

263
Die Erweiterung nach Zeile 259 gilt auch für den Verlust von 

Schlüsseln, die dem Arbeitgeber von Kunden oder sonstigen 
Dritten überlassen wurden


nicht bei

Betreuungs-
tätigkeit

 
nicht bei

Betreuungs-
tätigkeit

  263

264 Für den Verlust nicht privater Schlüssel gilt keine 
Höchstentschädigungsgrenze 10.000 € 15.000 €

2‰ DSu
= max. 

100.000 €
50.000 € 30.000 € 30.000 €  50.000 € 50.000 €

100.000 €,
s.a. Zeile 

358
50.000 € 25.000 € 30.000 € 10.000 € 100.000 € 264

265 Bei Verlust nicht privater Schlüssel wird kein Selbstbehalt 
(SB) abgezogen

SB 10%     
mind.
100 €

SB
150 € 

SB
100 €  SB

50 €  SB
150 € 

SB
150 €   SB

100 € 

SB 150 €
bei dienstl.,
amtl.,beruf.

   265

266 Für den Verlust privater und nicht privater Schlüssel gilt kein 
Jahres-Höchstschadenlimit 2-fach  2-fach 1-fach  3-fach 2-fach          266

267 Bei Schlüsselverlust sind Sicherungsmaßnahmen 
(Notschloss) und Bewachungskosten mitversichert

bis 14
Tage  bis 14

Tage
bis 14
Tage

bis 14
Tage

bis 14
Tage

bis 14
Tage

bis 14
Tage  bis 14

Tage
bis 14
Tage

bis 14
Tage

bis 14
Tage

bis 14
Tage   267
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Fehlende Haftungsgrundlage    (nach den Muster-BBR nicht versichert)

268
Verzicht auf die Einrede der Deliktunfähigkeit und fehlenden 

Aufsichtspflichtverletzung bei Personenschäden bis zur vollen 
Deckungssumme

0 € 40.000 € 50.000 €
1% DSu
= max.

500.000 €
50.000 € 20.000 € 1 Mio. €   50.000 €

10.000 €,
s.a. Zeile 

358
 30.000 €  10.000 €  268

269
Verzicht auf die Einrede der Deliktunfähigkeit und fehlenden 

Aufsichtspflichtverletzung bei Sach- und Vermögensschäden 
bis zur vollen Deckungssumme

10.000 € /
nur Sach-
schäden

40.000 € 50.000 €
1% DSu
= max.

500.000 €
50.000 € 20.000 € 1 Mio. €  50.000 € 50.000 €

10.000 €,
s.a. Zeile 

358
50.000 € 30.000 €

30.000 € /
nur Sach-
schäden

10.000 € 100.000 € 269

270 Der Verzicht auf die Einrede der Deliktunfähigkeit gilt für 
sämtliche deliktunfähige mitversicherte Personen

Minderj.,
geistig Be-

hinderte

Minder-
jährige

Minder-
jährige

Kinder,
VN,

Partner
Kinder

Minderj.,
geistig Be-

hinderte
          270

271 Schäden durch Gefälligkeitshandlungen sind ohne 
Entschädigungsgrenzen mitversichert 10.000 € 30.000 € 30.000 € 

1‰ DSu
= max.

50.000 € 
100.000 € 50.000 € 1 Mio. €   

100.000 €,
s.a. Zeile 

358
 50.000 €  10.000 €  271

272 Die Erweiterung gemäß Zeile 271 gilt ohne Selbstbeteiligung 
(SB)

SB
100 €            SB

150 €    272

273 Die Erweiterung gemäß Zeile 271 gilt nicht ausschließlich für 
Sachschäden          273

274 Mitversichert sind auch sonstige Schäden ohne 
Haftungsgrundlage

1.000 € /
SB 100 € 274

275 Auf Wunsch des VN wird auf einen Neuwertabzug verzichtet 
bis zu 2.000 €

250 €, oh.
opt., elktr.

Geräte
275

Vermögensschäden

276 Vermögensschäden sind in Erweiterung der Muster-BBR im 
Rahmen der pauschalen Deckungssumme mitversichert                 276

277
Die Jahres-Höchstentschädigung für Vermögensschäden ist 

entgegen den Muster-AHB nicht auf ein x-faches der 
Deckungssumme maximiert

2-fach 2-fach 2-fach 2-fach 2-fach 2-fach 2-fach 2-fach  4-fach       277

278
Im Rahmen der Vorsorgeversicherung sind 

Vermögensschäden entgegen den Muster-AHB bis zur vollen 
pauschalen Deckungssumme mitversichert

  10 Mio. €   11 Mio. €   10 Mio. € 
10 Mio. €,
s.a. Zeile 

358
 

keine
Vorsorge-
deckung

  278

279
Streichung des Muster-BBR-Ausschlusses für vom VN (oder 

in seinem Auftrag) hergestellte oder gelieferte Sachen, 
erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen

   279

280
Streichung des Muster-BBR-Ausschlusses für Schäden aus 

planender, beratender, bauleitender, montageleitender, 
prüfender, gutachterlicher Tätigkeit

   280

281
Streichung des Muster-BBR-Ausschlusses für Ratschläge, 

Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene 
Unternehmen

zusätzl.
Kontroll-

fehler

auch an
Sonstige    281

282 Streichung des Muster-BBR-Ausschlusses für Schäden aus 
Vermittlungsgeschäften aller Art

nur
Reisever-
mittlung

nur
Reisever-
mittlung

nur
Reisever-
mittlung

   282

283 Streichung des Muster-BBR-Ausschlusses für Schäden aus 
Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung     283
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284
Streichung des Muster-BBR-Ausschlusses für Anlage-, Kredit-

, Versicherungs- oder ähnliche wirtschaftliche Geschäfte, 
Zahlungsvorgänge und Kassenführung

 284

285 Streichung der Muster-BBR-Ausschlüsse für Schäden aus 
Rationalisierung und Automatisierung    285

286
Streichung der Muster-BBR-Ausschlüsse für Verletzung 

gewerblicher Schutz- und Urheberrechte sowie 
Nichteinhaltung von Fristen und Terminen

 286

287 Streichung des Muster-BBR-Ausschlusses für Schäden aus 
der Verletzung des Kartell- oder Wettbewerbsrechts        287

288 Streichung des Muster-BBR-Ausschlusses für Schäden aus 
Vor- und Kostenanschlägen    288

289
Streichung des Muster-BBR-Ausschlusses für 

Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit in 
Leitungs- oder Aufsichtsgremien

     289

290
Streichung der Muster-BBR-Ausschlüsse für das bewusste 
Abweichen von gesetzlichen/behördlichen Vorschriften und 

sonstige bewusste Pflichtverletzungen
  290

291
Streichung der Muster-BBR-Ausschlüsse für Schäden aus 

bewusstem Abweichen von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers

    291

292
Streichung des Muster-BBR-Ausschlusses für Schäden durch 

ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, 
Erschütterungen)

nur Funkw.,
Geräusche
u. Gerüche

  292

293 Entgegen den Muster-BBR gilt für Vermögensschäden kein 
Selbstbehalt (SB)                 293

AHB-Ausschlüsse

294
Der Muster-AHB-Ausschluss Nr. 7.1 für Schäden durch 

Vorsatz ist nicht auf Schäden infolge vorsätzlich begangener 
Straftaten ausgeweitet

             Aus-
schluss   294

295
Streichung des Muster-AHB-Ausschlusses Nr. 7.2 für 

Schäden durch Verbreitung/Erbringung mangelhafter oder 
schädlicher Produkte/Leistungen

  295

296
Streichung des Muster-AHB-Ausschlusses Nr. 7.4 für 

Ansprüche des VN oder Mitversicherter und deren 
Angehöriger gegen Mitversicherte (s.a. Zeile 58 bis 66)

   296

297
Streichung des Muster-AHB-Ausschlusses Nr. 7.5 für 

Ansprüche gegen den VN aus Schäden im Haushalt lebender 
oder mitvers. VN-Angehöriger (s.a. Zeile 58 bis 66)

   297

298
Streichung des Muster-AHB-Ausschlusses Nr. 7.7 für 

Schäden an Sachen durch deren berufliche oder gewerbliche 
Bearbeitung oder Benutzung

   298

299
Streichung des Muster-AHB-Ausschlusses Nr. 7.8 für 

Schäden an vom VN hergestellten oder gelieferten Sachen 
oder Leistungen

    299

300
Streichung des Muster-AHB-Ausschlusses Nr. 7.11 für 

Schäden durch Asbest und asbesthaltige Substanzen oder 
Erzeugnisse

 100.000 €     300
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301
Streichung des Muster-AHB-Ausschlusses Nr. 7.12 für 

Schäden durch energiehaltige ionisierende Strahlen (z.B. 
Röntgenstrahlen)

zusätzl.
Laser-/

Maserstr.

nur bei
fachprakt.
Unterricht

     301

302
Streichung des Muster-AHB-Ausschlusses Nr. 7.13 für 

Schäden durch gentechnische Arbeiten und gentechnisch 
veränderte Organismen

      302

303 Streichung des Muster-AHB-Ausschlusses 7.14 a) für nicht 
häusliche Abwässer      303

304 Streichung des Muster-AHB-Ausschlusses 7.14 b) für 
Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen 

auch
Personen-
schäden

   304

305 Streichung des Muster-AHB-Ausschlusses 7.14 c) für 
Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer     305

306
Streichung des Muster-AHB-Ausschlusses Nr. 7.16 für 

Schäden aus Persönlichkeits- oder 
Namensrechtsverletzungen 

10.000 €
/ SB 150 €         306

307
Streichung des Muster-AHB-Ausschlusses Nr. 7.17 für 

Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, 
Ungleichbehandlung oder sonstige Diskriminierungen

siehe
Zeile 108
bis 111

siehe
Zeile 108
bis 111


siehe

Zeile 108
bis 111

siehe
Zeile 108
bis 111


siehe

Zeile 108
bis 111

siehe
Zeile 108
bis 111

    
siehe

Zeile 108
bis 111

 307

308
Streichung des Muster-AHB-Ausschlusses Nr. 7.18 für 

Schäden durch die grob fahrlässige Übertragung von 
Krankheiten der Versicherten oder ihrer Tiere


auch In-
fektions-
übertrag.

nur für
Tiere 308

309
Kein Ausschluss gemäß § 4 Ziff. I Nr. 2 AHB alt für 

Ansprüche auf Lohn und Gehalt, Verpflegung, ärztliche 
Behandlung, Fürsorge- und Tumultschadenansprüche

   Aus-
schluss             309

310
Kein Ausschluss gemäß § 4 Ziff. I. Nr. 5 AHB alt für Schäden 
durch Schwammbildung, Rammarbeiten, Flurschäden durch 

Weidevieh und aus Wildschäden
   Aus-

schluss             310

Ausfalldeckung

311
Eingeschlossen ist entsprechend den Muster-BBR eine 

Ausfalldeckung, falls ein Versicherter durch eine 
zahlungsunfähige Person geschädigt wird

                311

312
Die Ausfalldeckung besteht in Erweiterung der Muster-BBR 
auch für die Eigenschaft des Schädigers als Tierhalter oder 

Tierhüter
 

Hunde-/
Pferdehal-
ter, -hüter

  
Hunde-/
Pferde-
halter

Hunde-/
Pferde-
halter

      312

313
Die Ausfalldeckung besteht in Erweiterung der Muster-BBR 

auch für die Eigenschaft des Schädigers als Kfz-Halter oder 
Kfz-Führer

   313

314
Die Ausfalldeckung bietet in Erweiterung der Muster-BBR 

auch für Schäden durch vorsätzliche Handlung des 
Schädigers Versicherungsschutz 

   
Personen-
und Sach-
schäden

Personen-
und Sach-
schäden

     314

315 Die Muster-BBR sehen keinen Ausschluss für Schäden durch 
Personen ohne festen Wohnsitz vor             Aus-

schluss    315

316
Die Ausfalldeckung gilt auch für reine Vermögensschäden 

(Muster-BBR nur Personen-, Sach- und daraus resultierende 
Vermögensschäden)

        316

317
Abweichend von den Muster-BBR gilt für die Ausfalldeckung 

kein besonderes Sublimit innerhalb der pauschalen 
Deckungssumme

2 Mio. € /
2-fach

maximiert
               317
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318 Abweichend von den Muster-BBR gilt für die Ausfalldeckung 
keine Mindestschadenhöhe 2.500 € 2.500 € 500 € 2.500 €        500 €  1.000 €   318

319
Entsprechend den Muster-BBR werden die 

Mindestschadenhöhe übersteigende Schäden ohne Abzug 
ersetzt

 Abzug 
2.500 €  Abzug

2.500 €             319

319 Abweichend von den Muster-BBR sind Schäden an Kraft-, 
Luft- und Wasserfahrzeugen nicht ausgeschlossen             319

320 Abweichend von den Muster-BBR sind Schäden an 
Immobilien nicht ausgeschlossen

außer in 
PHV mit-
versichert

             320

321 Abweichend von den Muster-BBR sind Schäden an Tieren 
nicht ausgeschlossen

Ausschl.
Reit-, Zug-,
Zuchttiere

               321

322
Abweichend von den Muster-BBR sind Schäden an Sachen, 

die (auch) dem Betrieb, Gewerbe, Beruf, Dienst, oder Amt 
dienen, nicht ausgeschlossen

                322

323 Abweichend von den Muster-BBR sind Verzugszinsen und 
Vertragsstrafen nicht ausgeschlossen         323

324
Abweichend von den Muster-BBR sind Forderungen aufgrund 

eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungsübergangs 
nicht ausgeschlossen

    nur ver-
traglicher      324

325
Die Muster-BBR sehen keinen Ausschluss für Schäden in 

Zusammenhang mit nuklear-/genetischen Schäden, Krieg, 
Aufruhr, innere Unruhen, Streik/Aussperrung, Erdbeben vor

 Aus-
schluss

Aus-
schluss

Aus-
schluss

Aus-
schluss

Aus-
schluss

Aus-
schluss   Aus-

schluss
Aus-

schluss
Aus-

schluss     325

326 Die Muster-BBR sehen für die Ausfalldeckung keine 
besondere Verjährungsfrist vor   

2 Jahre ab
Vollstr.-
versuch


2 Jahre ab
Versiche-
rungsfall

          326

Rechtsschutz zur Ausfalldeckung    (nach den Muster-BBR nicht versichert)

327 Verfahrenskosten zur Durchsetzung des Ausfallschadens 
werden ohne Höchstgrenze übernommen  150.000 € 125.000 € 250.000 €    10 Mio. €  327

328 Es besteht eine Rechtsschutzdeckung zur Geltendmachung 
der Forderungen bei einem unabhängigen Versicherer

ja /
Neue RS

ja /
Itzehoer

Haftpflicht-
risikoträger

selbst

ja /
ARAG

Neue RS
(30% Be-
teiligung)

ja /
Auxilia

Janitos
selbst

Roland
(41% Be-
teiligung)

ja /
Auxilia 328

329 Der Rechtsschutz zur Ausfalldeckung gilt ohne 
Mindestschadenhöhe 2.500 €  2.000 € 2.500 € 2.500 €  500 € 1.000 €  329

330 Bei einem verlorenen Prozess werden auch die 
Anwaltskosten der Gegenseite ersetzt        330

331 Bei Auslandsschäden werden auch Übersetzungs- und 
Dolmetscherkosten übernommen      331

332 Reisekosten zu einem ausländischen Gericht, wenn das 
Erscheinen des Versicherten angeordnet ist

max.
2.600 €

max.
2.600 €

max.
2.500 €

max.
2.500 €   max.

2.500 € 332

333
Bei Rechtsschutzablehnung wird aufgrund eines vom VN-
Anwalt auf Kosten des Versicherers erstellten Gutachtens 

entschieden (Stichentscheid)
  keine

Regelung     keine
Regelung  333
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334 Kein Ausschluss im Zusammenhang mit Grundstücken, 
Gebäuden oder Gebäudeteilen sowie mit Bergbauschäden

ohne
Bergbau-
ausschl.


ohne

Bergbau-
ausschl.

   334

335 Kein Ausschluss im Zusammenhang mit Rechten aus 
geistigem Eigentum         335

336
Kein Ausschluss im Zusammenhang mit Spiel- oder 

Wettverträgen, Termin- oder vergleichbaren 
Spekulationsgeschäften sowie Gewinnzusagen

        336

337
Kein Ausschluss im Zusammenhang mit dem Ankauf, der 

Veräußerung, der Verwaltung und der Finanzierung von 
Wertpapieren, Wertrechten und Beteiligungen

        337

338
Kein Ausschluss für Schäden der Versicherten untereinander, 

auch wenn der Schaden nach Beendigung der 
Mitversicherung eintrat

       338

339
Kein Ausschluss für Rechtsangelegenheiten vor 

Verfassungsgerichten, supranationalen oder internationalen 
Gerichten

      339

340 Für den Rechtsschutz zur Ausfalldeckung gilt keine 
besondere Verjährungsfrist 

2 Jahre ab
Versiche-
rungsfall

2 Jahre ab
Schaden-
ereignis

      340

341
Der Versicherer kann die Rechtsschutzdeckung nicht ohne 
Zustimmung des VN ausschließen oder Bedingungen oder 

Beiträge verändern

Ausschl./
Änderung
möglich

   
Recht zur
Beitrags-
änderung


Recht zur
Beitrags-
änderung

 341

Sonstiges

342
Die Muster-BBR sehen keinen generellen Ausschluss für 

feindselige Handlungen, Streik, Verfügungen von hoher Hand 
oder höhere Gewalt vor

   Aus-
schluss   Aus-

schluss
Aus-

schluss         342

343
In Erweiterung der Muster-BBR übernimmt der Versicherer 

bei Auslandsschäden Kautionsstellungen aufgrund 
behördlicher Anordnungen bis …

50.000 € 60.000 € 50.000 €
5‰ DSu
= max.

250.000 €
50.000 € 50.000 € 50.000 € 100.000 € 60.000 € 100.000 € 100.000 € 150.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 250.000 € 343

344 Die Erweiterung gemäß Zeile 343 gilt auch für Schäden im 
Inland     344

345 Entgegen den Muster-AHB bleibt der Versicherungsschutz 
bei versehentlicher Obliegenheitsverletzung bestehen     345

346 In Erweiterung der Muster-BBR erfolgt bei Arbeitslosigkeit 
eine Beitragsbefreiung    

in Verbin-
dung mit

Unfall XXL
346

347 Die Erweiterung gemäß Zeile 346 gilt unabhängig vom Alter 
des Versicherungsnehmers bei Vertragsbeginn  maximal

58 Jahre
maximal
50 Jahre   347

348 Die Erweiterung gemäß Zeile 346 gilt unabhängig vom Alter 
des Versicherungsnehmers bei Beginn der Arbeitslosigkeit

maximal
57 Jahre  maximal

60 Jahre
maximal
54 Jahre

maximal
57 Jahre 348

349
Die Beitragsbefreiung gemäß Zeile 346 ist nicht daran 

gebunden, dass sie nicht selbstverschuldet war und gilt ohne 
Mindesvorbeschäftigungszeit und -arbeitzeit

nein nein nein nein  349

350 Die Dauer der Beitragsbefreiung gemäß Zeile 346 beträgt bis 
... 1 Jahr

Haupt-
fälligkeit + 

2 Jahre
1 Jahr 6 Monate 3 Jahre 350
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Anbieter: Alte 
Leipziger MV

Volks-
wohl-
bund

HDI-
Gerling NV degenia Domcura, 

Nordvers Helvetia VHV Gothaer HKD Janitos Konzept & 
Marketing AXA Inter-

Risk 
Inter-
Risk 

Produktname: XXL Optimal Komfort-
Plus

Familie, 
Rundum 
Sorglos

Premium optimum Top-Schutz 
(Maximum)

Komfort-
Schutz, 

Plus

Klassik 
Garant 

Exklusiv
TopPlus

VARIO 
Komfort 
PLUS

Best 
Selection

allsafe 
select Z2

BOXplus 
Extra XL XXL

Ausgabe: Jan 11 Sep 09 Okt 09 Jan 11 Jul 12 Mai 11 Jul 11 Jul 12 Okt 11 Jul 10 Jan 12 Apr 10 Nov 11 Mai 09 Jul 12 Jul 12

Benchmark dieses Privathaftpflicht-Bedingungsvergleiches sind die Muster-AHB 2012 und Muster-BBR des GDV / unterlegt = beste Lösung / umrahmt = Einschränkung

351
In Erweiterung der Muster-BBR erfolgt bei Arbeitsunfähigkeit 

des VN aufgrund Erkrankung oder Unfalls eine 
Beitragsbefreiung bis zu …

1 Jahr 351

352 Abweichend von den Muster-AHB kann der Kunde den 
Vertrag jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen

zu jedem
Monats-
ersten

  352

353
Bei Ratenzahlung gilt gemäß den Muster-AHB echte 

unterjährige Beitragszahlung (z.B. wird nicht der ganze 
Jahresbeitrag fällig, wenn eine Rate in Verzug ist) 


unechte
Raten-

zahlung

unechte
Raten-

zahlung

unechte
Raten-

zahlung

unechte
Raten-

zahlung


unechte
Raten-

zahlung
 

unechte
Raten-

zahlung

unechte
Raten-

zahlung

unechte
Raten-

zahlung

unechte
Raten-

zahlung

unechte
Raten-

zahlung
  353

354
Entsprechend den Muster-AHB kann der Versicherer die 

Bedingungen ohne ausdrückliche Zustimmung des Kunden 
nicht ändern

       
Ände-
rungs-
recht

  
Ände-
rungs-
recht

   354

355 Entsprechend den Muster-AHB kann der Versicherer nicht 
ohne Zustimmung des Kunden ausgetauscht werden     

Ände-
rungs-
recht

Ände-
rungs-
recht

    
Ände-
rungs-
recht

   355

356
Für nicht eingeschlossene Risiken, die bei Schadeneintritt 

durch allgemein zugänglichen Tarif versicherbar sind, gelten 
die dortigen Regelungen

 356

357
Es gelten keinerlei Selbstbehalte oder 

Mindestschadenbeträge (außer vereinbarte generelle 
Selbstbehalte)

   357

358
Einschlüsse gelten immer bis zu den im deutschen Markt 

erreichbaren Summen (Sublimits) innerhalb der zum Vertrag 
vereinbarten Deckungssumme

 358

359 Künftige Bedingungsverbesserungen gelten automatisch           359

360 Leistungsgarantie gegenüber den Musterbedingungen des 
GDV            360

361
Die Bedingungen beinhalten eine Garantie über die 

Einhaltung der Mindeststandards des Arbeitskreises 
Beratungsprozesse/Vermittlerrichtlinie

     361

Bedingungs-Ratings

362 Finanztest, Private Haftpflichtversicherung, Heft 9/2012, 
Qualitätsurteil (www.test.de) 1,0 1,0 0,7 0,9 0,8 0,7 0,9 0,7 0,7 1,0 0,6 362

363 Focus Money, Privathaftpflicht, Heft 31/2012, Leistungsnote 
(www.focus.de) 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 2,0 1,0 363

364 Witte Financial Services, Privathaftpflichtversicherung, Stand 
05/2012 (www.witte-financial-services.de) WFS 2 WFS 1 WFS 2 WFS 2 WFS 2 WFS 2 WFS 1 364

Gesamtzahl beste Lösungen 87 103 99 118 131 123 142 150 156 162 170 173 201 204 207 315

Anzahl Einschränkungen 14 19 15 30 26 18 11 8 9 12 14 14 19 16 0 0

beste Lösungen abzüglich Einschränkungen 73 84 84 88 105 105 131 142 147 150 156 159 182 188 207 315
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